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die schwangerschaftsberatung ist ein qualifizierter fach-

dienst im bereich der familienhilfe. innerhalb der vielfäl-

tigen caritas-beratungslandschaft ist er in besonderer 

weise dem lebensschutzauftrag von staat und Kirche 

verpflichtet. Mit seinen angeboten in den bereichen  

beratung, begleitung und hilfevermittlung trägt er er- 

folgreich zur unterstützung, entlastung, Kompetenzer-

weiterung und stabilisierung von schwangeren frauen, 

von Paaren und familien in not- und Konfliktsituationen 

bei. 

die schwangerschaftsberatung bietet insbesondere hilfe- 

stellung und orientierung in not- und Konfliktsituationen, 

in entscheidungskrisen im Verlauf der schwangerschaft 

und auch nach geburt des Kindes. 

wie bereits in den letzten Jahren hatte die beratung von 

schwangeren frauen mit flucht- und Migrationshinter-

grund in der beratungspraxis ein großes gewicht. die  

inanspruchnahme der beratungsstellen liegt nach wie  

vor auf einem sehr hohen niveau, die gesamtzahl der 

ratsuchenden ist dabei im Jahr 2017 im Vergleich zu 

2016 und 2015 etwas entspannt, nachdem sie zwischen 

2014 und 2016 um fast 20 % gestiegen war. 

in diesem bericht werden wesentliche statistische daten 

der gesamten einzelfallhilfe im dreijahresvergleich darge-

stellt. 

1. 

einleitung
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Datengrundlage

die statistik wird vom deutschen caritasverband (dcV) 

im auftrag der deutschen bischofskonferenz aufgrund 

der „bischöflichen richtlinien für Katholische schwanger- 

schaftsberatung“ (§ 11 statistik) vom 26. september 2000  

geführt. 

beratungsanfragen, die über das dcV online-Portal 

www.beratung-caritas.de gestellt werden, werden in 

einer gesonderten statistik innerhalb des beratungs-

portals erfasst. 

im berichtsjahr 2017 haben 263 von insgesamt 274 bera-

tungsstellen in trägerschaft von caritas und sozialdienst 

katholischer frauen (skf) an der bundesweiten auswer-

tung teilgenommen. damit nähert sich die Katholische 

schwangerschaftsberatung einer Vollerhebung aller ka-

tholischen schwangerschaftsberatungsstellen an. 

Viele beratungsstellen halten neben- und außenstellen 

vor, so dass die Katholische schwangerschaftsberatung 

insgesamt an ca. 500 standorten in deutschland vertre-

ten ist. bundesweit sind 646 berater(innen) (461 Vollzeit-

stellen) in der Katholischen schwangerschaftsberatung 

tätig.

Beratungsaufkommen 
im Berichtsjahr

in die katholischen schwangerschaftsberatungsstellen 

kamen im Jahr 2017 116.479 ratsuchende in die face- 

to-face beratung und 2734 ratsuchende in die online-

beratung. dies sind insgesamt 119.213 ratsuchende.

während in den letzten drei Jahren die inanspruchnahme 

der beratungsstellen jeweils gestiegen ist, zeigt sich 2017 

ein leichter rückgang der Zahl der beratenen Personen 

(2016: 122.388). damit ist das beratungsaufkommen 

weiter auf einem sehr hohen niveau und nach wie vor 

höher als vor dem beginn der verstärkten flüchtlingsauf-

nahmen in deutschland.

2. 

 grund
lagen

grundlagen

http://www.beratung-caritas.de
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77,3 % der ratsuchenden suchten 2017 die beratungs-

stellen während der schwangerschaft auf. 17,7 % kamen 

nach der geburt in die beratungsstellen bzw. führten 

die beratung in der frühen familienphase fort. die Zah-

len bestätigen den weiter großen unterstützungs- und 

begleitungsbedarf der ratsuchenden über die Zeit der 

schwangerschaft hinaus: die schwangerschaftsbera-

tung bewährt sich als türöffner in das system früher 

hilfen für eltern und ihre kleinen Kinder. frühe hilfen, 

wie sie die verbandliche caritas bundesweit anbieten, 

verbessern die entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 

und eltern in familien frühzeitig und nachhaltig; sie sind 

ein wichtiger baustein eines präventiv ausgerichteten 

Kinder- und lebensschutzes. frühe hilfen bieten die 

Möglichkeit zur weichenstellung, bevor Probleme sich 

entwickeln oder verfestigen. sie umfassen säuglings-

pflegekurse und babylotsen in Krankenhäusern ebenso 

wie  elternkurse, ,familien(hebammen)sprechstunden, 

entwicklungspsychologische beratung, sprechstunden 

in Kliniken, die Vermittlung von familienpat(inn)en, ziel-

gruppenbezogene bildungsangebote sowie offene treffs 

mit bildungselementen. im Jahr 2017 wurden in eigen-

regie oder in Kooperation mit netzwerkpartnern 3936 

Veranstaltungen im bereich früher hilfen angeboten. 

dies entspricht knapp 40 % aller in 2017 durchgeführten 

Veranstaltungen, incl. gruppenangebote und gremien-

sitzungen.

2017 haben 675 ratsuchende im existentiellen schwan-

gerschaftskonflikt eine katholische schwangerschafts-

beratung aufgesucht. unter beratung im existentiellen 

schwangerschaftskonflikt sind beratungen bis zur 12. 

schwangerschaftswoche zu verstehen, in denen die frau  

die frage erörtert, ob sie sich in der lage sieht, die 

schwangerschaft fortzusetzen. gesetzliche grundlage  

hierzu ist § 219 strafgesetzbuch (stgb) und §§ 5-8  

schwangerschaftskonfliktgesetz (schKg). die Katholischen  

schwangerschaftsberatungsstellen stellen seit 2001 keine  

beratungsnachweise gemäß § 219 stgb aus, bieten aber 

weiterhin beratung im existentiellen schwangerschafts-

konflikt an. 

4,1 % der ratsuchenden suchten beratung bei unerfüll-

tem Kinderwunsch oder zu fragen der familienplanung. 

die Zahl der beratungen nach einem schwangerschafts-

abbruch lag 2016 bei 0,1 %.

0,2 % aller ratsuchenden wünschten beratung in beson-

deren fällen (§ 2a). dies bedeutet, dass 179 ratsuchen-

de nach einem positiven pränataldiagnostischen befund 

beratung und begleitung erfahren haben.

die Katholische schwangerschaftsberatung verfügt 

über ein differenziertes angebot neben der einzelfall-

hilfe. unter nicht einzelfallbezogenen Maßnahmen sind 

Veranstaltungen und Maßnahmen der gruppenarbeit 

zu verstehen. im Jahr 2017 wurden insgesamt 10.112 

nicht einzelfallbezogene Maßnahmen durchgeführt. die 

schwerpunkte lagen dabei im bereich der frühen hilfen 

(3936 Maßnahmen) und der sexualpädagogischen ar-

beit mit Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen 

(2202 Maßnahmen). 1616 Maßnahmen fanden im be-

reich schwangerschaft und geburt statt – beispielsweise 

geburtsvorbereitungskurse und informationsveranstal-

tungen. sexualpädagogische angebote sind rückläufig. 

im Vergleich zu 2016 wurden bundesweit im Jahr 2017 

insgesamt über 300 Veranstaltungen weniger durchge-

führt. dies hängt mit der enormen beratungsdichte in der 

einzelfallhilfe und begrenzten Personalressourcen zu-

sammen. sexualpädagogische angebote in schulen und 

in der außerschulischen Jugendarbeit sind in der Vor-

bereitung, durchführung und nachbereitung zeitintensiv 

und können aktuell nicht überall in dem Maße vorgehal-

ten werden, wie eigentlich erwünscht. 
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3. 
 aKtuelle  entwicKlungen 
 iM fachbereich 

2017

Beratung von schwangeren 
Frauen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund

wie bereits in den vergangenen Jahren stand die be-

ratung von frauen mit flucht- und Migrationserfahrung 

im Vordergrund der arbeit der schwangerschaftsbera-

tungsstellen. Knapp 53 % aller ratsuchenden haben eine 

ausländische staatsangehörigkeit (60.563 ratsuchende).  

46,5 % der ratsuchenden mit ausländischer staatsange-

hörigkeit verfügen über eine befristete aufenthaltserlaubnis.  

dieser wert ist im Vergleich zu 2016 um 8,7 Prozentpunkte  

gestiegen. 30,67 % aller ratsuchenden kommen aus dem 

nicht-europäischen ausland. Mehr als jede dritte ratsu-

chende hat eine muslimische religionszugehörigkeit. in 

mehr als jedem fünften beratungsfall werden fehlende 

sprachkenntnisse von den beraterinnen als besondere 

herausforderung benannt.

die Zahlen zeigen, dass die beratungsstellen mit vielen 

nationalitäten, Kulturen und sprachen konfrontiert sind. 

die beratungsprozesse sind unter diesen umständen oft 

besonders zeitintensiv und erfordern ein hohes Maß an 

interkultureller Kompetenz der beraterinnen. 

auch wenn im Jahr 2017 weiter viele ratsuchende aus 

erstaufnahmeeinrichtungen in die beratung gekommen 

sind, ist zugleich ein hoher anteil von ratsuchenden mitt-

lerweile in deutschland als asylbewerber/in anerkannt 

oder hat subsidiären schutz erlangt. letztere gruppe 

bezieht leistungen nach dem sgb ii und wohnt in einer 

anschlussunterbringung oder in einer eigenen wohnung. 

während im Jahr 2016 das ankommen in deutschland in 

der beratung im Vordergrund stand – mit allen facetten  

von angst, Überforderung und schwierigkeiten, sich im 

deutschen gesundheits- und sozialsystem zurecht zu 

finden – waren im Jahr 2017 andere oder zusätzliche 

themen von bedeutung wie beispielsweise die suche 

nach geeignetem wohnraum, zu hohe Mietkosten, um-

gang mit schulden, rückforderungen der Jobcenter so-

wie fragen zur alltagsgestaltung. in der beratungspraxis  

zeigt sich ein hoher bedarf an alltagspraktischer beglei-

tung der ratsuchenden. die kontinuierliche begleitung 

kann nicht allein von den beraterinnen sichergestellt  
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werden. ehrenamtliche Patenschaftsmodelle sind eine 

sinnvolle und vielerorts tragfähige ergänzung. in dem 

dcV-Projekt „frühe hilfen in der caritas“ (2010-2013) 

wurden wertvolle erfahrungen gesammelt, wie eine ge-

lungene begleitstruktur mit ehrenamtlichen Patinnen und 

Paten vor ort etabliert werden kann. Vorhandene Pro-

jektergebnisse könnten und müssten auf die Zielgruppe 

der frauen und familien mit flucht- und Migrationshin-

tergrund hin spezifizierend überarbeitet und erweitert 

werden. dieser wunsch wurde auch im dezember 2017 

beim bundesweiten austauschforum von dcV und skf 

zu frühen hilfen „10 years after…. frühe hilfen in der  

caritas und im skf“ als bedarf formuliert. als ersten  

schritt planen dcV und skf in der zweiten Jahreshälfte 

2018 eine bundesweite abfrage zu den frühen hilfen in  

den diözesen, zum aktuellen stand der Patenschafts-

modelle sowie zur finanzierung der vorhandenen aktivi-

täten. die abfrage soll einen Überblick über die bestehende  

angebotspalette und ihrer finanzierung verschaffen so-

wie lücken identifizieren. beim austauschforum wurde 

einhellig die wichtigkeit präventiv angelegter unterstüt-

zungsangebote für junge familien und insbesondere für 

junge familien mit flucht- und Migrationshintergrund be-

kräftigt. befristete finanzierungen bzw. nicht auskömm-

liche finanzierungen führen immer wieder dazu, dass  

gut angenommene angebote eingestellt oder nur noch  

in geringem umfang fortgeführt werden können. die 

ergebnisse der abfrage sollen dazu genutzt werden, 

schwangerschaftsberatung und angebote der frühen 

hilfen in ihrem Zusammenspiel in der (politischen) Öffent-

lichkeit unterstützend besser sichtbar zu machen.

Interkulturelle Kompetenz

beraterinnen der Katholischen schwangerschaftsbera-

tung haben durch Praxiserfahrungen, selbstreflexion, 

supervision sowie fort- und weiterbildungen vielfältige 

interkulturelle Kompetenzen erworben. dabei ist es un-

abdingbar wichtig, eigene lebensweltliche Prägungen 

und Vorurteile zu reflektieren und die fähigkeit zu er- 

langen, die Perspektive anderer zu erfassen, zu deuten 

um die Kulturalisierung und stereotypisierung von be-

stimmten ratsuchenden zu vermeiden.

interkulturelle Kompetenz basiert auf einer haltung der 

wertschätzung, offenheit und respekt vor der Vielfalt 

und der Verschiedenheit der lebenswelten, ihrer lebens- 

entwürfe und lebensgeschichten. eine lebensweltliche 

Perspektive in der beratung einzunehmen bedeutet, 

die ratsuchende umfassend wahrzunehmen. dazu ge-

hören die aktuelle lebens- und familiensituation, aber 

auch aspekte wie arbeit, bildung, sozialisation, religion,  

geschlechterrollen, traditionen aus dem herkunftsland, 

geschichte, gesellschaft und Politik. 

die beraterinnen sind gefordert im beratungsprozess mit 

unterschiedlichen Zeitvorstellungen, einem unterschied-

lichen Verständnis von geschlechterrollen, einstellungen 

zu schwangerschaft, Mutterschaft, geburt und erzie-

hungsvorstellungen umzugehen. so haben viele bera-

terinnen an Qualifikationsmaßnahmen zu interkultureller 

Kompetenz und interkultureller sexualpädagogik sowie 

traumasensibler beratung teilgenommen. 

Sprachbarrieren nach wie vor ein großes Thema 

in den Schwangerschaftsberatungsstellen

sprachliche barrieren stellen nach wie vor eine große 

herausforderung dar. sie bedeuten für die beraterinnen, 

aber auch für die Verwaltungskräfte einen erhöhten zeit-

lichen aufwand und erfordern ein hohes Maß an impro-

visationsfähigkeit und flexibilität. 

die beratungsstellen haben zum umgang mit Verstän-

digungsschwierigkeiten unterschiedliche lösungswege 

entwickelt:
■ fremdsprachliche beratung durch die beraterinnen 

selber (einige beraterinnen haben sprachkurse be-

sucht wie beispielsweise english counceling)
■ einsatz von digitalen Übersetzungsprogrammen
■ einsatz von bildern in der beratung
■ einsatz von sofort-telefondolmetschern
■ einsatz von dolmetschenden

dolmetschen bedeutet Kommunikation in einem triadi-

schen system, d. h. zwei Personen sprechen durch, mit-

tels, via eine dritte Person. beim dolmetschen bedeutet 

der Personenwechsel immer auch einen Perspektiven-

wechsel in der direkten und indirekten Übertragung. es 

bedarf einer hohen Professionalität der dolmetschenden, 

eine balance zu schaffen zwischen unparteilichkeit und 

beteiligter handlung und haltung sowie zwischen nähe 

und distanz.

bestenfalls handelt es sich bei dolmetscher/innen um bi-

linguale Personen, die zwischen zwei Parteien sprachlich 

und kulturell mitteln.
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beraterinnen erfahren in der triadischen Kommunikation 

mit einem/einer dolmetscher/in, dass es beim dolmet-

schen unter umständen zu neuformulierungen im sinne  

von etwas „mit anderen worten sagen“ kommt. eine 

neuformulierung kann zu einer neuordnung und das 

dolmetschen zu einer Kürzung, Vereinfachung oder aber 

auch zu einer Verkomplizierung des gesagten führen. 

in manchen diözesen sind kommunale oder verbandlich 

organisierte dolmetscher-Pools eingerichtet worden. es 

ist empfehlenswert, mit qualifizierten dolmetscher/innen 

zusammen zu arbeiten, die sich von ihrem berufsver-

ständnis als fachkräfte der interlingualen und interkul-

turellen Kommunikation verstehen. um den bedarf nach 

sprachmittlung in den beratungsstellen abzudecken, 

fungieren immer wieder ehrenamtliche aus dem her-

kunftsland, familienmitglieder oder bekannte aus dem 

gleichen herkunftsland als Übersetzer.

auch wenn die triadische Kommunikation hochschwel-

liger ist als das direkte gespräch zwischen beraterin 

und ratsuchender, erzeugt das dolmetschen mehr Zu-

friedenheit auf seiten der beraterinnen, da die beratung 

nicht nur auf die Vermittlung von absoluten „basics“  

reduziert werden muss. 

Weibliche Genitalverstümmelung 

die schwangerschaftsberatung bietet einen geschützten 

rahmen, um sehr sensible themen ansprechen zu kön-

nen: u. a. das thema weibliche genitalverstümmelung 

wird immer wieder in der beratung virulent. ratsuchende 

aus west- und ostafrika oder ländern wie dem Jemen 

und irak berichten in der beratung, dass ihnen (meist vor 

dem 14. lebensjahr) in einem rituellen akt die äußeren  

genitalien aus nicht-medizinischen gründen teilweise 

oder ganz entfernt wurden. in Vorbereitung auf die ge-

burt des Kindes, müssen sie sich nun in deutschland 

einer Ärztin oder einer beraterin anvertrauen und da-

rauf hoffen, dass die fachkräfte mit diesem scham be- 

setzten tabuthema adäquat und empathisch umgehen 

können. Medizinische fachkräfte sind ebenso wie die 

beraterinnen nicht immer ausreichend mit den physi-

schen und psychischen Verletzungen und verschiedenen 

erscheinungsbildern der beschneidungspraktiken ver-

traut. rechtlich wird fgM_c (female genital Mutilation/

female genital cutting) in vielen ländern – so auch in 

deutschland – als schwere Menschenrechtsverletzung 

verurteilt, da sie das recht auf körperliche unversehrt-

heit verletzt und den betroffenen Mädchen und frauen 

physischen und psychischen schaden zufügt. 

bei Menschen, die erst seit kurzem in deutschland le-

ben, besteht hinsichtlich der deutschen rechtslage häu-

fig eine wissenslücke, die mit vermehrter früher aufklä-

rungsarbeit in erstaufnahmeeinrichtungen geschlossen 

werden kann. Über die asylrechtliche beratung sollten 

neuankommende gleichzeitig mit sensiblen informatio-

nen zu fgM_c versorgt werden. diese aufklärung sollte 

eine doppelte Zielsetzung verfolgen: informationsvermitt-

lung zu gesetzlichen regelungen und medizinischer Ver-

sorgung, aber auch aufklärung darüber, dass drohende 

genitalverstümmelung im heimatland als asylgrund für 

eventuell vorhandene nicht-beschnittene töchter aner-

kannt ist und in der ausländerbehörde als asylgrund be-

nannt werden kann. 

für die schwangerschaftsberaterinnen ist es zunehmend 

wichtig, sich wissen über fgM_c anzueignen, vorhan-

dene netzwerkstrukturen vor ort zu kennen und diese zu 

nutzen. dabei können sie von organisationen lernen, die 

schon lange und effektiv aufklärungsarbeit zu fgM_c 

leisten und sich mit international arbeitenden organisa-

tionen wie un women vernetzen. in der einzelfallhilfe ist 

es wichtig, sprachfähig zu sein und bei bedarf die ratsu-

chenden (im Miteinander mit medizinischen fachkräften) 

zu unterstützen. die schwangerschaftsberatung hat die 

Möglichkeit, niedrigschwellige angebote wie teestuben, 

näh- oder Kochgruppen zu initiieren, um gesprächs- 

räume für frauen zu eröffnen, damit diese erfahrungen 

mit fgM_c überhaupt zur sprache bringen können. 

dcV, skf gesamtverein und in Via planen für das Jahr 2019 

eine gemeinsame tagung zur wissensvermittlung und 

sensibilisierung der fachkräfte in der schwangerschafts- 

beratung zu verschiedenen aspekten der Zwangsbe-

schneidung.

Situation von schwangeren Frauen, jungen 

Müttern mit ihren Babys in Transitzentren

die erfahrungen von caritas- und skf-beraterinnen zei-

gen, dass eine längerfristige unterbringung in zahlreichen 

aufnahmeeinrichtungen und flüchtlingsunterkünften nicht  

selten zu rechtsverletzungen führt, Konfliktpotenzial birgt 

und die integration der dort untergebrachten frauen und 
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familien behindert. die Privatsphäre und der schutz von 

frauen, die alleine, mit ihren Kindern oder familien ge-

flohen sind, sind in den einrichtungen oftmals gefährdet.

die Versorgung von schwangeren frauen und jungen 

Müttern ist unzureichend. eine beratung durch hebam-

men findet beispielsweise nicht in ausreichendem Maße 

statt, die Möglichkeit der sterilisierung von babyfläsch-

chen ist nicht überall ausreichend gegeben. rückzugs-

möglichkeiten für junge Mütter und Kinder fehlen. bera-

tungsfachkräften und ehrenamtlichen helfer/innen ist der 

Zugang in die einrichtungen nur in äußerst reglementier-

ter form möglich.

die bewohner/innen sind vom gesellschaftlichen leben 

ausgeschlossen und erfahren zahlreiche einschränkun-

gen, die ihre selbstbestimmung missachten.

der deutsche caritasverband und seine gliederungen 

wenden sich regelmäßig an Politik und Öffentlichkeit, 

machen auf die Missstände in den einrichtungen auf-

merksam und sehen in den geplanten anKerzentren ten-

denziell zusätzliche gefahren für schwangere frauen und 

Kinder. die arbeit der schwangerschaftsberatung von 

geflüchteten macht deutlich: es ist unerlässlich, verbind-

liche schutzkonzepte in allen einrichtungen zu etablieren 

sowie bauliche standards für kleine wohneinheiten mit 

abschließbaren Zimmern umzusetzen.

Weiterentwicklungsaspekte der Beratung 

von schwangeren Frauen mit Flucht- und 

Migrationshintergrund

in den vergangenen Jahren sind viele zielgruppenspezifi-

schen informations-, beratungs- und begegnungsange-

bote entstanden. haupt- und ehrenamtliche netzwerke 

wurden etabliert oder verstetigt. die beratung und be-

gleitung findet in einem „ruhigeren fahrwasser“ statt. 

dabei gibt es weiter Möglichkeiten der weiterentwicklung 

und Verbesserung:
■ Patenangebote sind auszubauen, gerade für allein-

stehende ratsuchende im ersten Jahr der ankunft in 

deutschland
■ sicherstellung von ehrenamtlicher begleitung bei einer 

dezentralen anschlussunterbringung, wenn eine pro-

fessionelle begleitung durch sozial- und Verfahrens-

berater/innen nicht mehr gegeben ist.

■ Verbesserung der informations- und beratungsleis-

tungen der staatlichen institutionen. informations-

broschüren und anträge für staatliche leistungen 

sind nicht verständlich und oftmals nicht ohne unter- 

stützung ausfüllbar.
■ um frauen vermehrt für sprachkurse gewinnen zu 

können, müssen diese mit einem Kinderbetreuungs-

angebot verbunden werden.
■ etablierung von runden tischen zu themen wie 

fgM_c
■ angesichts der hohen fallzahlen in der einzelfallhilfe 

und dem hohen engagement, präventiv angelegte an-

gebote sicher zu stellen, sind die Personalkapazitäten 

in der schwangerschaftsberatung auszubauen. 
■ angebote für junge familien mit Migrationshintergrund 

Aktivitäten auf Bundesebene

die bundesarbeitsgemeinschaft der freien wohlfahrts-

pflege hat im Jahr 2017 einen Zuwendungsantrag bei der 

bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung gestellt 

zur erstellung von informationsmaterialien für die be-

ratung von schwangeren frauen mit fluchthintergrund.  

die Materialien sollen trägerübergreifend im beratungs-

prozess als gesprächsunterstützung eingesetzt werden.

in 2017 wurde ein Konzept für zwei leporellos in den 

sprachen deutsch, englisch, französisch und arabisch 

entwickelt. ein leporello greift themen rund um schwan-

gerschaft, geburt und gesundheit auf, der andere  

behandelt die themen Ämter, Papiere und geld.

das im sommer 2017 gestartete Projekt endete im Juni 

2018 mit einer bagfw-fachtagung, in der die fertig  

gestellten Materialien in gedruckter form vorliegen und 

der fachöffentlichkeit vorgestellt wurden. Ziel ist es,  

die informationsmaterialien allen schwangerschafts-

beratungsstellen trägerübergreifend zur Verfügung zu  

stellen.

in den diözesen wurden in den letzten Jahren zahlreiche 

empfehlungen, beratungsinstrumente, Konzepte und best  

Practice angebote für die Zielgruppe der schwangeren 

frauen mit flucht- und Migrationshintergrund erarbeitet. 

um die im fachbereich vorhandene expertise zu bündeln 

und allen zur Verfügung zu stellen, wird zusätzlich zum 

orientierungspapier ein Praxisleitfaden erarbeitet. 
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dieser Praxisleitfaden ist im carinet, dem Verbandsportal 

der caritas, eingestellt und kann über die fachreferent-

innen der diözesancaritasverbände den beratungsstellen  

zur Verfügung gestellt werden

Digitalisierung und Katholische 
Schwangerschaftsberatung

die digitale transformation zieht einen ganzheitlichen 

wandel aller lebenswelten nach sich. berührt sind unter 

anderem arbeit, schule und bildung. ob und wie inte-

gration und inklusion, Zusammenhalt und solidarität ge-

lingen, wie Privatheit gesichert und demokratie gelebt 

werden kann, hängt mit der Verfügbarkeit digitaler de-

vices und der social media-Kompetenz eng zusammen. 

das beratungsangebot in hybriden sozialräumen und 

die formen zivilgesellschaftlichen engagements verän-

dern sich in erheblichem tempo. an vielen stellen sind 

in der verbandlichen caritas als antworten auf die digi-

talen herausforderungen neue geschäftsprozesse, neue 

geschäftsmodelle und soziale innovationen entstanden. 

diese reichen von der Pflegerobotik über den einsatz von 

Messengerdiensten zur organisation von teams, von der 

onlineberatung bis zur Programmierung von apps für  

ehrenamtliche. es zeigt sich, dass der umgang mit diesen  

neuen ideen überörtliche austauschbedarfe erzeugt und 

es einen sichtbar werdenden bedarf nach strategischer 

Konzeptentwicklung und Koordinierung gibt. diesem be- 

darf trägt der dcV schrittweise rechnung. Zum einen 

wurde eine Zuordnung der „digitalen agenda“ zum Vor-

standsbereich sozial- und fachpolitik vorgenommen, zum  

anderen im rahmen eines 2jährigen Projekts eine stabs-

stelle geschaffen, die mit der Koordinierung der digitalen 

agenda betraut wurde.

im september 2017 wurde zwischen der bundesarbeits-

gemeinschaft der freien wohlfahrtspflege (bagfw) und 

dem bundesministerium für familie, senioren, frauen  

und Jugend (bMfsfJ) eine absichtserklärung zur ver-

stärkten Zusammenarbeit im Prozess der digitalen trans-

formation abgestimmt. in der absichtserklärung heißt  

es: „die Verbände der freien wohlfahrtspflege sind (…) 

in den kommenden Jahren gefordert, einen dynamischen 

organisationsentwicklungsprozess zu gestalten, der an-

gesichts der großen Veränderungsdynamiken schnell an-

gestoßen und geformt werden muss. effizient, nachhaltig 

und ressourcensparend wird er nur gelingen, wenn (…) 

öffentliche anschubfinanzierung die vielfältigen innova-

tionsinitiativen bündelt und verbreitet.1 die erwartung, 

dass diese absichtserklärung in der aktuellen legisla-

turperiode tatkräftig umgesetzt werden kann, ist gerade 

bei den beratungsangeboten der verbandlichen caritas 

groß.

 

um den vielfältigen digitalen herausforderungen gerecht 

zu werden, ist eine anschubfinanzierung für die freie 

wohlfahrtspflege durch den bund unerlässlich und drin-

gend notwendig.

ein wesentlicher baustein der digitalen agenda der ver-

bandlichen caritas ist die weiterentwicklung der online-

beratung.

bereits seit 2002 bietet die Katholische schwanger-

schaftsberatung online-beratung in form von Mail- und 

chatberatung an, seit 2004 ist sie ein teil der online-

beratung der caritas. das onlineangebot war jahrelang 

ein alleinstellungsmerkmal der Katholischen schwanger-

schaftsberatung. Mittlerweile gibt es auch andere an-

bieter, die angebote im bereich social Media entwickelt 

haben. 

um anschluss-, wettbewerbsfähig und attraktiv zu blei-

ben, erneuert der fachdienst in einem ursprünglich auf 

drei Jahre angelegten Projekt den gesamten onlineauf-

tritt der schwangerschaftsberatung.

das gemeinsame Projekt zur weiterentwicklung der 

schwangerschaftsberatung im internet – sbii goes web 

2.0 – vom dcV und dem skf gesamtverband (2016-

2018) verfolgt die Zielsetzung, einen eigenständigen ziel-

gruppenspezifischen auftritt der Katholischen schwan-

gerschaftsberatung zu gestalten – unter hinzunahme 

weiterer Kommunikationskanäle u. a. im bereich social 

Media. 

ein Praxisteam von zwanzig beraterinnen aus neun diö-

zesen soll nach dem relaunch des Portals schwerpunkt-

mäßig die neuen Kommunikationskanäle bedienen.

1 https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/

 Veroeffentlichungen/Pressemeldungen/PM_2017/

 digitalisierung_9_2017_neu/strateg._Partnerschaft_

 digitalisierung_bagfw_bMfsfJ_070917.pdf

https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Pressemeldungen/PM_2017/Digitalisierung_9_2017_neu/strateg._Partnerschaft_Digitalisierung_BAGFW_BMFSFJ_070917.pdf
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im berichtsjahr wurde die Konzeption zur umsetzung der 

Projektziele entwickelt und mit dem Projekt- und Praxis-

team diskutiert. eine erste schulung des Praxisteams zum  

thema social Media hat ebenfalls bereits stattgefunden. 

um die integration aller schwangerschaftsberatungs-

stellen in die online-beratung zu bewerben sowie zur 

Vorstellung der Konzeptideen zur weiterentwicklung 

der schwangerschaftsberatung, haben in der zweiten 

Jahreshälfte 2017 insgesamt fünf diözesane fachtage  

stattgefunden. in der Jahreskonferenz der diözesanrefe-

rentinnen der schwangerschaftsberatung im april 2017  

haben sich die teilnehmenden auf ein Konzept für diese 

Veranstaltungen verständigt. Mehrere diözesen haben 

sich zu einem Veranstaltungsverbund zusammenge-

schlossen. Zur Zielgruppe der fachtage gehörten fach-

kräfte aus den diözesancaritasverbänden sowie träger 

und beraterinnen von schwangerschaftsberatungsstellen. 

bei den Veranstaltungen wurde deutlich, dass eine für die 

Zukunft gut aufgestellte schwangerschaftsberatung Prä-

senzberatung auf der einen und online-beratung auf der 

anderen seite nicht mehr als voneinander unabhängige 

beratungsfelder anbieten sollte. um die beratungspro-

zesse fließender und ressourcenschonender gestalten zu 

können, bedarf es eines Mix aus on- und offlineberatung. 

ratsuchende, die bereits zu einem beratungsgespräch in 

der beratungsstelle waren, sollten die Möglichkeit haben, 

ein anliegen mittels einer Mail, im chat oder Messenger 

zu stellen und bei bedarf weitere termine on- und offline 

vereinbaren zu können. 

blended counceling bezieht sich auf beratungsprozesse,  

die mit ratsuchenden aus dem regionalen umfeld der 

beratungsstelle geführt werden. darüber hinaus wird es 

nach wie vor ratsuchende geben, die ihre anliegen ano-

nym und abschließend in der online-beratung bespre-

chen möchten und auch solche, die im laufe der online-

beratung merken, dass eine Präsenzberatung sinnvoll  

ist, und über die online-beraterin an eine schwanger-

schaftsberatungsstelle in ihrer nähe verwiesen wird. 

für träger und beraterinnen entsteht dann ein gewinn, 

wenn die in der online-beratung angewandte technik 

die beschriebenen beratungsmöglichkeiten komfortabel 

umsetzt. dabei zeigte sich in den fachtagen, dass die  

themen datensicherheit und nachrichtenverschlüsselung  

ebenso wie datensouveränität eine hohe dringlichkeit 

und wichtigkeit erlangen – die datenschutzgrundverord-

nung war für einige träger anstoß vorhandene ansprüche 

an Privacy im digitalen Zeitalter neu zu explizieren. so gut 

wie jeder ortsverband/ortsverein hat eine eigene home-

page, um die angebotspalette der Öffentlichkeit zugäng-

lich zu machen. Viele beraterinnen sind mit ihrem namen 

und personalisierten e-Mail-adressen auf der homepage 

aufgeführt. um datensicher und verschlüsselt nachrich-

ten zwischen beraterin und ratsuchender versenden zu 

können, wird eine integration der beratungsstellen in das 

netz der online-beratung als gewinnbringend und auch 

notwendig eingeschätzt. 

geht man davon aus, dass die schwangerschaftsbera-

tung zukünftig selbstverständlich on- und offline, regional 

gebunden und überregional gleichermaßen stattfindet, 

bedarf es einer neuverständigung mit den landesminis-

terien zur finanzierung der beratungsarbeit. um die lan-

desförderung der stellen weiter sicher zu stellen, werden 

Jahresberichte mit fallzahlen und leistungsbeschrei-

bungen den Ministerien jährlich zur Verfügung gestellt. 

nicht in allen landesministerien ist es möglich, dass 

die schwangerschaftsberatungsstellen überregional ge-

führte online-beratungen als erbrachte leistung in der 

Jahresauswertung aufführen. es wird aufgabe der ver-

bandlichen caritas sein, in unterstützung der diözesan-

referentinnen auf diesen Missstand hinzuweisen und auf 

eine anpassung hinzuwirken. 

Projekte erleben nicht nur Meilensteine, sondern auch 

stolpersteine. das Projekt zur weiterentwicklung der 

schwangerschaftsberatung im internet hat im berichts-

jahr mit einigen Meilensteinen aufwarten können. die in-

solvenz der technikagentur, die mit dem relaunch der 

online-beratung beauftragt war, zählt zu den stolper-

steinen; sie wird den geplanten neuauftritt verzögern. die 

in der Zusammenarbeit mit dem team online-beratung 

des dcV vorbereiteten strategischen anforderungen und 

verbandlichen Verabredungen lassen hoffen, dass die 

nutzerorientierte weiterentwicklung der online-beratung 

im Jahr 2019 gerade auch für schwangere frauen ein 

niedrigschwelliges hilfeangebot auf attraktive art und 

weise zugänglich machen wird.

2 Vgl. w. Kleemann, c. Mitschke, l. opitz, a. a. o.

3 deutscher caritasverband e. V., sozialdienst katholischer 

frauen gesamtverein: leben in verschiedenen welten?! 

evaluation der Katholischen schwangerschaftsberatung 

im hinblick auf Zugänge, Kommunikation und beratungs-

instrumente. Verbandliche bewertung. april 2015.
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Leben in verschiedenen 
Welten?! 

„Evaluation der Katholischen Schwangerschaftsbe-

ratung im Hinblick auf Zugänge, Kommunikation und 

Beratungsinstrumente unter Einbeziehung milieu-

spezifischer Fragestellungen“

seit september 2014 liegen die ergebnisse der studie 

„leben in verschiedenen welten?! evaluation der Katho- 

lischen schwangerschaftsberatung im hinblick auf Zu-

gänge, Kommunikation und beratungsinstrumente“ in 

form eines abschlussberichts des iss2 vor. in einer ge-

meinsamen verbandlichen bewertung haben dcV und 

skf im frühjahr 2015 wesentliche ergebnisse der studie  

kommentiert und handlungsansätze abgeleitet.3 

im berichtsjahr haben drei bundesweite arbeitsgruppen an  

folgenden arbeitsvorhaben gearbeitet:
■ beschäftigung mit dem lebensschutzkonzept der Ka-

tholischen schwangerschaftsberatung
■ erarbeitung einer beratungskonzeption „beraten in 

ethischen entscheidungskonflikten“
■ Vorbereitung des generationenwechsels im fachdienst.

Lebensschutzkonzept der Katholischen Schwangerschaftsberatung

Psychosoziale Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes (SchKG/Bischöfliche Richtlinien)

– Lebensschutzkonzept der Katholischen Schwangerschaftsberatung –

Psychosoziale 

Beratung 

§ 2 SchKG

unterstützung in exis-

tentiellen/ethischen 

entscheidungs-

konflikten hinsichtlich 

des ungeborenen 

lebens (zielorientiert  

und ergebnisoffen)

Prävention im sinne 

der frühen hilfen 

(gefährdung von 

schwangerer/Mutter 

und Kind)

unabhängig von/

vor einer schwangerschaft
schwangerschaft

nach geburt/

Verlust durch tot- und 

fehlgeburt/abbruch

besondere belastungssituationen

(alleinerziehend, psychische erkrankung, sucht,

 gewalterfahrung, keine medizinische Versorgung, etc.)

existentieller 

schwangerschafts-

konflikt in den 

ersten 12 ssw 

(beratungsregelung)

Möglich-

keiten

der 

repro-

duktions-

medizin

Verheimlichung 

der schwanger-

schaft/Vertrauliche 

geburt

§ 2(4).25ff schKg

Pnd/bluttests/

beratung bei 

medizinisch 

auffälligem befund 

(§ 2a schKg)

sexual-

pädagogik

Prävention

familien-

planung

unerfüllter

Kinder-

wunsch

Partner-

schafts

konflikte

existenz-

sicherungs-

fragen

sozial-

rechtliche 

frage-

stellungen

frühe 

hilfen

Vertrauliche 

geburt

beratungs-

bedarf nach 

geburt des 

Kindes

Präventiv 

angelegte 

unter-

stützungs-

angebote

beratung 

nach Verlust 

des Kindes

bindungs-

fragen

die rahmenkonzeption „Ja zum leben“ aus dem Jahr 

2000 ist grundlage der Katholischen schwangerschafts-

beratung. in der rahmenkonzeption ist das lebens-

schutzkonzept des fachdienstes grundgelegt. gesell-

schaftlicher wandel und medizinischer fortschritt haben 

die beratungsrealität seither verändert. der gesetzgeber 

hat darauf mit Änderungen im schwangerschaftskon-

fliktgesetz reagiert. das im dezember 2017 von dcV und 

skf verabschiedete Konzept beschreibt, präzisiert und 

entfaltet das umfassende lebensschutzverständnis der 

Katholischen schwangerschaftsberatung, das sich auf 

alle aspekte der tätigkeit – von der Prävention bis zur 

beratung bei Kinderwunsch – bezieht. 

die familiengründungszeit stellt frauen, Paare und fami-

lien vor vielfältige herausforderungen und konfrontiert sie 

mit ethischen fragestellungen. diese können bereits vor 

eintritt einer schwangerschaft, während der schwan-

gerschaft sowie nach der geburt des Kindes auftreten. 

schwangerschaftsberatung im Kontext des lebens-

schutzes geht weit über die beratung im existentiellen 

schwangerschaftskonflikt hinaus. daher kommen die 

ratsuchende mit vielfältigen anliegen und themen in 

die beratung. diese reichen von fragen zu Partnerschaft 

und trennung bis zu psychischen belastungen, Ängsten 

und existenzunsicherheit. es geht um die haltung zur 

schwangerschaft und darum, ob und wie die werdende  
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Mutter ihr Kind alleine erziehen kann; gesundheit von 

Mutter und Kind, fragen zu Kinderwunsch und umgang 

mit Methoden der reproduktionsmedizin pränataler dia-

gnostik stehen auf der agenda. diese fragen werden im 

beratungsprozess als fragen des lebensschutzes an-

gesprochen. wo ist der schutz des lebens von Mutter 

und Kind gefährdet? was kann dazu beitragen, ihn zu 

fördern? einen Überblick dazu bietet das vorige schau-

bild auf der vorigen seite.

Beratungskonzeption 

„Beraten in ethischen Entscheidungskonflikten“

ausgehend von der rahmenkonzeption und dem aktua-

lisierten lebensschutzkonzept der Katholischen schwan-

gerschaftsberatung erarbeitet seit 2017 eine bundes- 

weite arbeitsgruppe eine beratungskonzeption „beraten 

in ethischen entscheidungskonflikten“. 

neben Kapiteln zur psychosozialen beratung allgemein 

und zum beratungsverständnis des fachdienstes sollen 

möglichst praxisnah und konkret anhand der themen-

felder aus dem schaubild (s. 13) ethische fallkonstella-

tionen und fragen bearbeitet werden. Zielsetzung ist es,  

den fachkräften „handwerkszeug“ zur Verfügung zu stel-

len und gleichzeitig die fort- und weiterbildung an die 

inhalte des dreiklangs von rahmenkonzeption, lebens-

schutzkonzept und beratungskonzeption anzupassen.

Generationenwechsel im Fachdienst

seit einigen Jahren findet ein generationenwechsel bei 

den fachkräften der Katholischen schwangerschafts-

beratung sowohl in den diözesan-caritasverbänden als 

auch in den ortsverbänden/ortsvereinen statt.

Praxisrückmeldungen zeigen, dass sich das erfah-

rungswissen der erfahrenen und „neuen“ beraterinnen 

in den beratungsstellenteams gut ergänzen. neu in den 

fachdienst kommende beraterinnen und auch diöze-

sanreferentinnen müssen sich mit grundlagenpapieren, 

Konzeptionen und Qualitätsstandards des fachdienstes 

vertraut machen. in einer bundesweiten arbeitsgruppe 

wurde im berichtsjahr der arbeitsprozess zur erstellung 

einer Praxismappe abgeschlossen. den beratungsstel-

len wurde ein Memo-stick mit allen grundlagenpapieren 

des fachdienstes, fachpapieren zu spezifischen themen 

der schwangerschaftsberatung, empfehlungen zur ein-

arbeitung neuer Mitarbeiter(innen) sowie zum einsatz von 

Praktikantinnen und ein anforderungsprofil zur Verfügung 

gestellt. darüber hinaus sind alle dateien im carinet ein-

gestellt.

der generationenwechsel zeigt sich sehr deutlich in der 

hohen nachfrage nach längerfristigen fortbildung der 

schwangerschaftsberaterinnen.

Alarmierender 
Hebammenmangel

schon mehrfach wurde in den Jahresberichten auf den 

gravierenden, mittlerweile flächendeckenden Mangel an 

hebammen verwiesen. dieser hat zur folge, dass ge-

burtsvorbereitungskurse nicht ausreichend zur Verfü-

gung stehen, frauen unmittelbar vor der geburt wegen 

unzureichender Kapazitäten an die nächste geburtsklinik  

verwiesen werden und eine nachbetreuung nach der 

geburt nicht gesichert ist. durch die Migrationsbewe-

gungen der letzten Jahre ist ein zusätzlicher bedarf an 

hebammen, die z. b. der arabischen sprache mächtig 

sind, hinzugekommen. 

Mit großem erfolg bieten viele beratungsstellen (fami-

lien-) hebammensprechstunden an, andere versuchen 

den hebammenmangel über die Vermittlung in angebote 

früher hilfen und den Verweis an familienkinderkranken-

schwestern oder familienhebammen zu kompensieren. 

der besuch offener sprechstunden nach der geburt ist 

für manche frauen mit säugling aus gesundheitlichen 

gründen oder aufgrund eingeschränkter finanzieller Mit-

tel und Mobilität nicht möglich. 

erstmalig wurde von einigen schwangerschaftsberatungs- 

stellen im berichtsjahr zusätzlich auf den aufnahmestopp 

von Kinderärzt/innen aufmerksam gemacht, nachdem 

selbst durch das angebot von sprechzeiten an sams-

tagen die große nachfrage von eltern nicht aufgefangen 

werden konnte. 

gerade angesichts der jahrelangen sensibilisierung für 

die themen Kinderschutz und frühe hilfen sind die ekla- 

tanten lücken in der medizinischen Versorgung von 

säuglingen und Kleinkindern nicht hinnehmbar.
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um das im Jahr 2017 von der Kooperationsplattform  

gesundheitsziele.de entwickelte und im bundesanzei-

ger veröffentlichte nationale gesundheitsziel „gesundheit 

rund um die geburt“ zu erreichen, besteht handlungs-

bedarf:
■ es bedarf einer höheren Vergütung von hebammen 

und der Verbesserung der arbeitsbedingungen bund 

und Krankenkassen sind gefordert, vorhandene Ver-

sorgungslücken zu schließen!
■ die gewinnung und der einsatz von arabisch spre-

chenden hebammen und/oder Kinderärztinnen sind 

notwendig.

Jeder Mensch 
braucht ein Zuhause

das Motto der Jahreskampagne 2018 des deutschen 

caritasverbandes greift ein thema auf, welches seit 

Jahren ein „dauerbrenner“ in der beratungspraxis der 

schwangerschaftsberatung ist.

in jedem 4. beratungsfall ist die wohnsituation allgemein 

thema in der beratung, in 12,7 % der beratungsfälle geht 

es konkret um Probleme bei der wohnungssuche. immer  

mehr sozialwohnungen fallen aus der Preisbindung heraus.  

gerade in großstädten finden familien kaum bezahlba-

ren wohnraum. in ländlichen gebieten steht bezahlbarer 

wohnraum zwar zur Verfügung, mangelnde infrastruktur 

(fehlende Kitas, fehlende Kinderärzte ...) und unzurei-

chende Verkehrsanbindung schließen ein leben in länd-

lichen gebiete für viele familien mit kleinen Kindern aber 

aus. durch die Zahl der anerkannten flüchtlinge, die nach 

ihrer anerkennung aus den gemeinschaftsunterkünften 

ausziehen (müssen), hat sich der bedarf an wohnraum 

weiter erhöht. für ratsuchende mit niedrigem einkom-

men ist es nahezu unmöglich, eine bezahlbare wohnung 

zu finden. ratsuchende mieten zwangsläufig wohnungen 

an, die über der Mietobergrenze des Jobcenters liegen. 

dies führt in den beratungsstellen zu einem anstieg von 

anfragen zur unterstützung im Kontext von räumungs-

klagen und nicht finanzierbaren nebenkostenabrechnun-

gen. teilweise nehmen energieanbieter keine rücksicht 

auf schwangere oder Kinder im haushalt und sperren 

relativ schnell die energiezufuhr. in den beratungsstellen  

sind die mit der wohnungsnot verbundenen hohen be-

lastungen für frauen und Paare spürbar. familien leben 

auf engstem raum zusammen. es gibt keine rück-

zugsorte. schwangere, die noch bei den eltern oder 

schwiegereltern in einem Zimmer wohnen, können bei 

eingeschränkten finanziellen ressourcen nicht auszie-

hen und eine eigene wohnung anmieten. Vorhandene 

unterstützungsleistungen für Mietkaution und umzug, 

wie beispielsweise durch die bundesstiftung Mutter und 

Kind, können aufgrund fehlender wohnungen nicht in  

anspruch genommen werden.

die erfahrungen aus der schwangerschaftsberatung  

decken sich mit den ergebnissen aus der repräsentativen 

studie „Menschenrecht auf wohnen“, die der deutsche 

caritasverband zum start der Jahreskampagne „Jeder 

Mensch braucht ein Zuhause“ im Januar 2018 präsen-

tierte.

das recht auf wohnung zählt zu den elementaren rech-

ten eines Menschen. in den sozialpolitischen Positionen 

zur Jahreskampagne 2018 beschreibt der dcV die ursa-

chen der wohnungsnot und verknüpft diese mit forderun-

gen an die bundes- und landespolitik zur Verbesserung  

der situation.4

4 https://www.zuhause-fuer-jeden.de/wp-content/uploads/

2018/02/Position_Kampagne_2018_05022018.pdf

https://www.zuhause-fuer-jeden.de/wp-content/uploads/2018/02/Position_Kampagne_2018_05022018.pdf
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Anzahl der Ratsuchenden im Vergleich 2015-2017

im Jahr 2017 kamen 116.479 Personen in die 263 bera-

tungsstellen, die sich an der auswertung beteiligt haben. 

dies sind 1743 ratsuchende weniger im Vergleich zu 

2016. der leichte rückgang der inanspruchnahme ent-

spricht rückmeldungen aus der Praxis, dass die bera-

tungsdichte in den schwangerschaftsberatungsstellen 

zwar nach wie vor sehr hoch ist, sich die massive nach-

frage von ratsuchenden mit flucht- und Migrationshin-

tergrund allerdings etwas reduziert hat.

Gesetzlicher Rahmen (LZR, 1. Episode, Tabelle 2)5

in den letzten drei Jahren haben über drei Viertel der  

ratsuchenden eine beratungsstelle in Verbindung mit 

einer schwangerschaft aufgesucht. hier lässt sich zwi-

schen 2016 und 2017 ein leichter rückgang der inan-

spruchnahme ablesen. Vergleicht man die Zahlen des 

Jahres 2017 mit denen des Jahres 2015, ist im Zweijah-

resvergleich eine deutliche steigerung der inanspruch-

nahme zu verzeichnen (plus 6.594 ratsuchende). in 

den letzten drei Jahren haben jeweils mehr als 20.000 

Zur Inanspruchnahme der Katholischen Schwangerschaftsberatung

ratsuchende beratung nach der geburt des Kindes in 

anspruch genommen. dies entspricht dem gesetzlichen 

und kirchlichen auftrag der schwangerschaftsberatungs-

stellen, ratsuchende bis zum dritten lebensjahr der Kin-

der zu beraten und zu begleiten. gleichzeitig ist die hohe 

inanspruchnahme der beratungsstellen nach der geburt 

der Kinder ein indiz dafür, dass die katholischen schwan-

gerschaftsberatungsstellen neben der einzelfallhilfe eine 

wichtige türöffnerfunktion im bereich der frühen hilfen 

erfüllen. im Jahr 2017 haben 675 ratsuchende beratung 

im existentiellen schwangerschaftskonflikt in anspruch 

genommen. Über 4 % aller ratsuchenden (2017: 4.779 

ratsuchende, 2016: 4.909; 2015: 4.685) haben in den 

letzten drei Jahren beratung unabhängig von schwanger- 

schaft in anspruch genommen. hierbei handelt es sich 

um beratungen im Kontext von Kinderwunsch, familien-

planung und sexualberatung.

179 ratsuchende haben im Jahr 2017 beratung nach 

einem auffälligen befund (§  2a schKg) in anspruch  

genommen. es gibt ortsverbände/ortsvereine, die mit 

Krankenhäusern oder pränataldiagnostischen Zentren 

kooperieren und schwangere vor, während und nach  

erfolgter Pränataldiagnostik beraten und begleiten.

5 Personenbezogene auswertung auf grundlage der leistungszeitrahmen (lZr, 1. episode)

Gesetzlicher Rahmen 
2017 2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide Anzahl % valide

in Verbindung mit schwangerschaft (§ 2 abs. 1,2) 89.449 77,3 % 90.908 77,0 % 82.855 75,7 %

aufklärung/beratung in besonderen fällen (§ 2a) 179 0,2 % nicht erhoben

im existent. schwangerschaftskonflikt 675 0,6 % 755 0,6 % 746 0,7%

nach geburt des Kindes (§ 2 abs. 3) 20.539 17,7 % 21.336 18,1 % 21.051 19,2%

nach schwangerschaftsabbruch (§ 2 abs. 3) 113 0,1 % 124 0,1 % 114 0,1%

unabhängig von schwangerschaft (§ 2 abs. 1,2) 4.779 4,1 % 4.909 4,2 % 4.685 4,3%

keine angaben/unbekannt 745  790  150  

Gesamt 116.479 100,0 % 118.822 100,0 % 109.601 100,0 %
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Alter am Beratungsbeginn
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

bis 14 Jahre 142 0,1 % 134 0,1 %

15-17 Jahre 2.220 1,9 % 2.198 2,0 %

18-19 Jahre 6.000 5,1 % 5.431 5,0 %

20-24 Jahre 27.780 23,6 % 26.314 24,2 %

25-29 Jahre 35.981 30,6 % 33.030 30,3 %

30-34 Jahre 26.765 22,8 % 24.714 22,7 %

35-39 Jahre 14.090 12,0 % 12.695 11,7 %

40 Jahre und älter 4.643 3,9 % 4.409 4,0 %

Mittelwert 28,1  28  

keine angaben/unbekannt 669  676  

Gesamt 118.290 100,0 % 109.601 100,0 %

Soziodemographische Daten

Geschlecht (LZR, 1. Episode, Tabelle 5)

in den letzten drei Jahren waren über 98 % der ratsuchenden frauen. grundsätzlich haben auch Männer einen 

rechtsanspruch auf beratung, um mit ihren anliegen die schwangerschaftsberatung aufzusuchen. einzelne diözesen  

halten hier ein spezifisches angebot der Väterberatung vor. im Jahr 2017 haben sich 1.444 Männer mit eigenen  

beratungsanliegen beraten lassen.

Alter der Ratsuchenden (LZR, 1. Episode, Tabelle 6)

der durchschnittliche alterswert liegt 2017 bei 28,3 Jahren  

und ist in den letzten drei Jahren leicht gestiegen. der  

anteil der jugendlichen schwangeren liegt in den letz-

ten drei Jahren bei 0,1 %. der anteil der 15-17jährigen 

schwangeren ist 2017 im Vergleich zu 2016 und 2015 

leicht rückläufig. auffallend ist, dass der anteil der 

30-34jährigen und der anteil der 35-39jährigen schwan-

geren in den letzten drei Jahren steigend ist.

bis 14 Jahre
(122)

15-17 Jahre
(1.903)

20-24 Jahre
(26.299)

30-34 Jahre
(27.071)

35-39 Jahre
(14.585)

40 Jahre +
(4.625)

0,1 %

23,5 %

22,8 %

30,6 % 4,6 %

12,7 %

1,7 %

4,0 %

18-19 Jahre
(5.343)

25-29 Jahre
(35.201)

2017
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Staatsangehörigkeit (LZR, 1. Episode, Tabelle 7)

der anteil der ratsuchenden mit deutscher staatsan-

gehörigkeit ist in den letzten drei Jahren kontinuierlich 

gesunken. der wert lag 2017 bei 47,3 %. Von den 51.722 

ratsuchenden mit deutscher staatsangehörigkeit hatten 

2017 24,1 % (11.993 ratsuchende) einen Migrationshinter- 

grund.

der anteil der ratsuchenden mit ausländischer staats-

angehörigkeit ist in den letzten drei Jahren gestiegen. 

dies gilt für den anteil der ratsuchenden aus eu-staaten 

Staatsangehörigkeit
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

deutsch 54.879 49,0 % 58.215 56,3 %

türkisch 5.209 4,6 % 5.914 5,7 %

eu-staaten 10.776 9,6 % 9.214 8,9 %

osteuropäische staaten (ohne eu) 9.344 8,3 % 11.141 10,8 %

restliche europäische staaten 642 0,6 % 614 0,6 %

nicht europäisches ausland 30.945 27,6 % 18.069 17,5 %

staatenlos 230 0,2 % 181 0,2 %

keine angaben/unbekannt 3.299  3.369  

Gesamt 115.324 100,0 % 106.717 100,0 %

und vor allem aus dem nicht europäischen ausland. der 

anteil der ratsuchenden aus dem nicht europäischen 

ausland beträgt zwischen 2015 und 2017 über 13 %. 

(2017: 33.515 ratsuchende; 2015: 18.069 ratsuchende).  

Von den ratsuchenden mit ausländischer staatsange- 

hörigkeit verfügten im Jahr 2017 11,9 % über eine unbe- 

fristete niederlassungserlaubnis. der anteil der ratsu- 

chenden mit befristeter aufenthaltserlaubnis ist 2017 im  

Vergleich zu 2016 um 6,7 Prozentpunkte gestiegen (2017:  

23.868 ratsuchende, 2016: 17.362) und lag bei 46,5 %.

0,3 %
30,6 %

47,3 %

4,3 %

10,0 %

7,1 %

0,4 %

deutsch
(51.722)

staatenlos
(294)

nicht europäisches 
ausland (33.515)

türkisch 
(4.692)

eu-staaten 
(10.986)

osteuropäische 
staaten (ohne eu) 

(7.798)

restliche 
europäische 

staaten 
(399)

2017
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Religion (LZR, 1. Episode, Tabelle 17)

unter den ratsuchenden sind im Jahr 2017 fast ebenso 

viele Musliminnen wie christinnen. ihr anteil lag 2017 bei 

37,9 % (2016: 36,5 %; 2015: 30,1 %). der anteil der rat-

suchenden mit katholischer religionszugehörigkeit ist in 

den letzten Jahren gesunken und lag 2017 bei 27 % (2016: 

27,7 %, 2015: 30,8 %). der anteil der ratsuchenden mit 

evangelischer religionszugehörigkeit ist ebenfalls gesun-

ken. der hohe anteil der ratsuchenden mit muslimischer 

religionszugehörigkeit hängt mit der Zunahme von rat-

suchenden aus dem nicht europäischen ausland zusam-

men, bleibt aber weit hinter den steigungsraten der rat-

suchenden aus dem nicht europäischen ausland zurück. 

die Verteilung der religionszugehörigkeit der ratsuchen-

den zeigt, dass die Katholische schwangerschaftsbera-

tung allen Menschen unabhängig von weltanschauung 

und religion offen steht und das angebot auch entspre-

chend genutzt wird. dies gilt im besonderen Maße für 

ratsuchende mit muslimischer religionszugehörigkeit. 

die Praxiserfahrungen zeigen, dass insbesondere ratsu-

chende mit muslimischer religionszugehörigkeit bewusst 

katholische schwangerschaftsberatungsstellen aufgrund 

ihrer wertegebundenheit aufsuchen.

Religion
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

kathollisch 27.354 27,7 % 28.171 30,8 %

evangelisch 13.671 13,8 % 14.566 15,9 %

muslimisch 36.089 36,5 % 27.532 30,1 %

sonstige 11.834 12,0 % 10.666 11,7 %

konfessionslos 9.926 10,0 % 10.615 11,6 %

keine angaben/unbekannt 5.879  5.828  

Gesamt 104.753 100,0 % 97.378 100,0 %

9.7 %

37,9 %

27,0 %

evangelisch
(12.157)

konfessionslos
(9.280)

sonstige
(12.100)

muslimisch
(36.215)

12,7 %

12,7 %

2017

katholisch
(25.864)
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der anteil der verheirateten ratsuchenden ist in den letz-

ten drei Jahren auf jetzt 54,6 % gestiegen (2015: 48,9 %, 

2016: 54,3 %, 2017: 54,6 %). die zweitgrößte gruppe al-

ler ratsuchenden ist die gruppe der ledigen ratsuchen-

den, deren anteil in den letzten drei Jahren von 42,2 % 

auf 37,9 % gesunken ist. andere familienstände nehmen 

Familienstand (LZR, 1. Episode, Tabelle 10) und Alleinerziehende (LZR, 1. Episode, Tabelle 13)

demgegenüber einen verschwindend geringen stellen-

wert ein. 2017 kamen 14.347 alleinerziehende in die be-

ratung. dies entspricht 13,1 % aller ratsuchenden. der 

anteil der verheirateten Migrantinnen lag 2017 bei 67,7 %. 

der anteil der alleinerziehenden ratsuchenden mit Mig-

rationshintergrund lag 2017 bei 10,2 %.

Familienstand (Beginn) 
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

ledig 43.533 38,0 % 45.144 42,4 %

verheiratet, zusammenlebend 62.157 54,3 % 52.013 48,9 %

verheiratet, getrennt lebend 4.178 3,7 % 4.279 4,0 %

eingetragene lebenspartnerschaft 135 0,1 % 156 0,1 %

geschieden 4.143 3,6 % 4.480 4,2 %

verwitwet 271 0,2 % 283 0,3 %

keine angaben/unbekannt 1.053  1.303  

Gesamt 115.470 100,0 % 107.658 100,0 %

Alleinerziehend 
2017 2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide Anzahl % valide

nein 95.133 86,9 % 96.152 88,1 % 86.449 85,6 %

ja 14.347 13,1 % 13.038 11,9 % 14.488 14,4 %

keine angaben/unbekannt 4.958  7.046  6.694  

Gesamt 114.438 100,0 % 116.236 100,0 % 107.631 100,0 %

3,8 %

3,4 %

54,6 %

37,9 %

verheiratet, 
getrennt lebend

(4.202)

eingetragene 
lebenspartnerschaft

(119)

verwitwet
(271)

geschieden
(3.789)

verheiratet, 
zusammenlebend

(61.075)

ledig
(42.473)

2017

0,1 %

0,2 %
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Kinder ( LZR, 1. Episode, Tabelle 14)

 

der dreijahresvergleich zeigt, dass die anzahl der Kinder der ratsuchenden weitgehend identisch geblieben ist. Über 

ein drittel der ratsuchenden ist erstgebärend, ein knappes drittel hat bereits ein Kind. der anteil der ratsuchenden 

mit zwei Kindern ist im Vergleich zu 2015 leicht gestiegen und liegt 2017 bei 19,1 %. gestiegen ist auch der anteil der 

ratsuchenden mit großen familien (vier oder mehr Kinder) auf jetzt 6,1 %.

Zahl der Kinder im Haushalt 
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

kein Kind 36.445 33,7 % 34.824 35,2 %

1 Kind 34.947 32,4 % 32.149 32,5 %

2 Kinder 20.851 19,3 % 18.431 18,6 %

3 Kinder 9.450 8,7 % 8.299 8,4 %

4 Kinder 3.949 3,7 % 3.199 3,2 %

5 Kinder 1.406 1,3 % 1.150 1,2 %

6 Kinder 522 0,5 % 439 0,4 %

7 Kinder 200 0,2 % 179 0,2 %

8 und mehr Kinder 232 0,2 % 186 0,2 %

Mittelwert 1,9  1,8  

keine angaben/unbekannt 7.352  6.618  

Gesamt 115.354 100,0 % 105.474 100,0 %

31,3 %

9,0 %

19,1 %

34,5 %
kein Kind
(38.067)

1 Kind
(34.513)

2 Kinder
(21.102)

3 Kinder
(9.948)

4 Kinder
(4.159)

5 Kinder
(1.541)

6 Kinder
(565)

8 und mehr Kinder
(243)

7 Kinder
(181)

1,4 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

3,8 %

2017
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Berufliche Situation – Berufsausbildung und Einkommenssituation 

(LZR, 1. Episode, Tabelle 22 und Tabelle 26a)

der anteil der ratsuchenden ohne berufsabschluss ist in den letzten drei Jahren weiter steigend und liegt 2017 bei 

59,5 %. der anteil der ratsuchenden mit abgeschlossener ausbildung lag 2017 bei 35,7 %. der anteil derjenigen, die 

sich in schul- und berufsausbildung befinden, lag bei etwa 5 %.

4,8 %

59,5%

kein berufsabschluss
(63.260)

in schul- oder berufsausbildung
(5.145)

abgeschlossene 
berufsausbildung

(37.957)

35,7 %

Berufsausbildung
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

kein berufsabschluss 63.558 59,1 % 56.122 56,1 %

abgeschlossene berufsausbildung 38.578 35,9 % 37.955 37,9 %

in schul- oder berufsausbildung 5.343 5,0 % 5.946 5,9 %

keine angaben/unbekannt 4.605  4.226  

Gesamt 112.084 100,0 % 104.249 100,0 %

Zugang (LZR, 1. Episode, Tabelle 9)

der Zugang in die schwangerschaftsberatungsstellen er- 

folgt sehr häufig über empfehlungen aus dem sozialen 

umfeld. der anteil lag in den letzten drei Jahren bei über 

46 %. etwa 30 % der ratsuchenden kannten die be-

ratungsstelle bereits, als sie 2015, 2016 oder 2017 die  

beratungsleistung in anspruch nahmen. Ärztliche Praxen 

und Krankenhäuser spielen eine untergeordnete rolle bei 

der empfehlung. es zeigt sich bei der Verweisung in die  

katholischen schwangerschaftsberatungsstellen, dass  

andere beratungsstellen und dienste sowie Kontaktper-

sonen aus dem kirchlichen bereich zunehmend wichtiger 

werden.

2017
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der anteil der ratsuchenden ohne berufsabschluss ist 

enorm hoch; er verweist auf insgesamt schlechtere teil-

habechancen der ratsuchenden durch schlechtere bil-

dungschancen und korrespondiert mit erhebungen zur 

einkommenssituation der ratsuchenden. Von den rat- 

suchenden haben etwa 25 % einkünfte aus einer erwerbs-

tätigkeit bezogen. etwa 40 % aller ratsuchenden erhielten 

leistungen nach dem sgb ii. etwa 48 % der ratsuchenden 

bezogen Kindergeld. leistungen nach dem asylblg als 

einkommensquelle haben 2017 10,4 % der ratsuchenden 

bezogen. diese leistung wurde im Vergleich zu 2016 in  

deutlich geringerem umfang bezogen (2016: 16,1 %), was 

darauf schließen lässt, dass in 2017 vermehrt in deutsch-

land anerkannte Migrantinnen beratung suchten. bei den 

alleinerziehenden lag der anteil ohne berufsabschluss in 

2017 bei 61,6 %. lediglich 21,2 % der alleinerziehenden 

bezogen 2017 ein einkommen aus erwerbstätigkeit. der 

anteil der inanspruchnahme von leistungen nach sgb ii 

lag bei dieser Personengruppe 2017 bei 66,1 %. bei den 

ratsuchenden mit Migrationshintergrund fällt auf, dass 

der anteil der ratsuchenden ohne berufsabschluss im 

Vergleich zur gesamtzahl aller ratsuchenden nochmals 

deutlich höher ausfällt. er lag im Jahr 2017 bei 72,9 %.

der mit einer geburt häufig einhergehende, zumindest  

vorübergehende Verdienstausfall kann zu einer materiell 

prekären lage führen. es gehört zum aufgabenkatalog der 

schwangerschaftsberatungsstellen, die ratsuchenden zu 

familienunterstützenden leistungen und sozialrechtlichen 

fragen zu beraten. sie unterstützen bei der sicherung ihrer 

existenz und begleiten bei der durchsetzung von rechts-

ansprüchen. die Vielfalt der sozialen und wirtschaftlichen 

hilfen in deutschland – Mutterschaftsgeld, arbeitgeber-

zuschuss, elterngeld und elterngeld Plus, Partnerschafts-

bonus, Kindergeld, Kindergeldzuschlag, Kinderfreibetrag, 

unterhalt und unterhaltsvorschuss, wohngeld, leistungen 

nach dem sgb ii und asylbewerberleistungsgesetz wird 

nach beobachtungen aus der beratungspraxis immer 

mehr zur herausforderung. unabhängig vom bildungs-

niveau erleben sich ratsuchende „im dschungel der  

Paragraphen und antragsformulare“. die nachfrage nach 

konkreter ausfüllhilfe bei anträgen nimmt zu. besonders 

schwierig gestaltet sich die antragstellung bei ratsuchen-

den, denen das deutsche sozialsystem fremd ist und die 

mit der amtssprache deutsch nicht vertraut sind. seit 

Jahren verweisen berater(innen) darauf, dass die mit der 

geburt eines Kindes verbundenen finanziellen belas-

tungen oftmals aus dem bestehenden einkommen bzw.  

sgb ii-regelsätzen nicht ausreichend leistbar sind. 

Beratungsstellen weisen hinsichtlich der nicht 

bedarfsdeckenden Leistungen nach SGB II auf 

folgende Probleme hin:
■ außergewöhnliche belastungen wie z. b. nebenkosten-

nachzahlungen oder elektrogeräte können aus dem 

regelsatz nicht angespart werden 
■ der betrag für stromkosten ist im regelsatz zu niedrig 

berechnet  
■ die einmaligen beihilfen zur erstausstattung bei 

schwangerschaft und geburt und zur wohnungsein-

richtung sind nicht bedarfsdeckend 
■ darlehen zur Kompensation von nicht im regelbedarf 

abgedeckter ausgaben, die sich in folge der geburt 

ergeben, führen für die dauer der rückzahlung des 

darlehens zu einem zusätzlichen finanziellen Mangel  
■ engpässe entstehen, wenn lohn- und/oder transfer-

leistungen verzögert gezahlt werden und familien vor-

übergehend mittellos sind.

es ist notwendig, dass leistungsansprüche für leis-

tungsberechtigte transparent und rechtssicher ausge-

staltet sind. damit einher geht die notwendigkeit um-

fänglicher Verwaltungsvereinfachung und schließung der 

Versorgungslücken im sgb ii und sgb Xii.

der anteil der erwerbspersonen unter den ratsuchenden 

lag 2016 bei 60,9 %, allerdings sind darunter 36,3 % der 

Kategorie „sonstige erwerbspersonen“ zuzuordnen. in 

der Kategorie „sonstige erwerbspersonen“ sind sowohl 

arbeitslose und arbeitssuchende Personen, Personen 

in sogenannten „1-euro-Jobs“ als auch Mütter in eltern-

zeit, die momentan keiner erwerbstätigkeit nachgehen, 

aber über einen arbeitsvertrag verfügen, zu finden. Viele 

ratsuchende der schwangerschaftsberatung sind er-

werbstätig, beziehen aber zusätzlich ergänzende sozial-

leistungen. dabei handelt es sich vor allem um frauen in 

teilzeitarbeitsverhältnissen, mitunter gehen sie weniger 

als 15 stunden in der woche einer (geringfügigen) be-

schäftigung nach. der anteil der nicht-erwerbspersonen 

ist in den letzten drei Jahren leicht gestiegen und lag 

2017 bei 39,2 %. 

Berufliche Situation – Erwerbsstatus der Ratsuchenden (LZR, 1. Episode, Tabelle 24a)
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der dreijahresvergleich zeigt, dass der anteil der rat-

suchenden mit Vollzeitbeschäftigung in den letzten drei 

Jahren leicht sinkend ist und nur noch bei knapp einem 

Viertel liegt. der anteil der ratsuchenden in teilzeitbe-

schäftigung lag in den letzten drei Jahren bei etwa 16 %. 

der anteil der beschäftigungslosen ratsuchenden mit 

und ohne arbeitsverpflichtung ist in den absoluten Zahlen  

im Vergleich 2017/2015 jeweils leicht steigend. bemer-

kenswert ist die Zahl der ratsuchenden in elternzeit ohne 

teilzeitbeschäftigung, die von 7,9 % auf 10 % zwischen 

2015 und 2016 anstieg und im Jahr 2017 stabil blieb. 

gleichzeitig blieb der anteil der frauen in elternzeit mit 

teilzeitbeschäftigung gering. ob dies auf spezifische ar-

beitsmarktbarrieren und diskriminierungen von schwan-

geren frauen mit beratungsbedarf verweist oder auf 

ungenügenden Kenntnissen über die Kombinationsmög-

lichkeiten von elterngeld und teilzeitbeschäftigung be-

ruht, kann aus den Zahlen allein nicht abgelesen werden.

Berufliche Situation – Beschäftigungsverhältnis der Ratsuchenden (LZR, 1. Episode, Tabelle 25a)

Beschäftigungsverhältnis Klient/in (Beginn)  
2016 2015

Anzahl % valide Anzahl % valide

Vollzeitbeschäftigung 14.530 24,4 % 12.357 25,5 %

teilzeitbeschäftigung (ohne elternzeit) 9.599 16,1 % 8.094 16,7 %

beschäftigungslos mit arbeitsverpflichtung 17.972 30,1 % 15.491 31,9 %

elternzeit ohne teilzeitbeschäftigung 5.971 10,0 % 3.852 7,9 %

elternzeit mit teilzeitbeschäftigung 482 0,8 % 330 0,7 %

beschäftigungslos ohne arbeitsverpflichtung 11.062 18,6 % 8.407 17,3 %

keine angaben/unbekannt 3.337  3.345

Gesamt 62.953 100,0 % 51.876 100,0 %

23,9 %

31,8 %

10 %

18,1 %

15,4 %

0,9 %

beschäftigungslos mit 
arbeitsverpflichtung 

(18.544)

Vollzeitbeschäftigung
(13.943)

teilzeitbeschäftigung 
(ohne elternzeit) 

(8.970)

elternzeit ohne 
teilzeitbeschäftigung

(5.843) 

beschäftigungslos ohne 
arbeitsverpflichtung

(10.590) 

elternzeit mit 
teilzeitbeschäftigung

(514) 

2017
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Beratungssituation6

Anlass der Kontaktaufnahme (Episoden alle Beratungen, Tabelle 27a)

in der Katholischen schwangerschaftsberatung werden sowohl Problemstellungen ausgewertet, die ratsuchende 

beim ersten beratungsgespräch als anlass der Kontaktaufnahme wählten, als auch solche, die im Verlauf des bera-

tungsprozesses benannt wurden. in der folgenden tabelle sind die zehn häufigsten nennungen im dreijahresvergleich 

dargestellt.

6 leistungsbezogene auswertung auf grundlage der episoden (episoden alle beratungen)

Problemlagen von Klent/inn/en, die 
im Erhebungsjahr in Beratung waren 
(episodenbezogen), Mehrfachnennungen möglich

2017 2016 2015

Anlass Verlauf Gesamt Anzahl Verlauf Gesamt Anzahl Verlauf Gesamt

Persönliche Situation

Angst vor Verantwortung/Zukunftsangst 13,9 % 6,9 % 20,8 % 14,3 % 7,2 % 21,5 % 15,2 % 7,5 % 22,7 %

alter 2,5 % 1,5 % 4,0 % 2,6 % 1,5 % 4,1 % 3,2 % 1,6 % 4,8 %

nichtehelichkeit/außerehelichkeit 2,7 % 2,0 % 4,7 % 2,8 % 1,9 % 4,8 % 3,5 % 2,2 % 5,7 %

Kinderlosigkeit 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,5 %

situation als alleinerziehende/r 7,8 % 4,3 % 12,1 % 7,1 % 4,2 % 11,4 % 8,2 % 4,5 % 12,7 %

rolle/selbstverständnis als Mutter/Vater 3,8 % 3,8 % 7,7 % 3,6 % 4,0 % 7,7 % 4,3 % 4,3 % 8,5 %

werte-/sinn- und religiöse fragen 1,0 % 1,2 % 2,2 % 0,8 % 1,1 % 2,0 % 0,8 % 1,0 % 1,8 %

Einstellung zum Kind

Kind nicht erwünscht 1,6 % 1,0 % 2,6 % 1,6 % 0,9 % 2,5 % 1,9 % 1,0 % 2,8 %

Kind zur Zeit nicht erwünscht 3,8 % 2,9 % 6,7 % 4,0 % 3,0 % 7,0 % 5,1 % 3,4 % 8,5 %

Im Kontext von Pränataldiagnostik 1,3 % 1,5 % 2,9 % 1,1 % 1,4 % 2,5 % 1,3 % 1,2 % 2,4 %

behindertes Kind in der familie 1,0 % 0,7 % 1,8 % 0,7 % 0,5 % 1,2 % 0,8 % 0,5 % 1,2 %

Gesundheit

Gesundheitliche Situation 9,1 % 6,1 % 15,2 % 8,6 % 7,7 % 16,3 % 9,3 % 7,8 % 17,0 %

gewalterfahrung 1,9 % 1,4 % 3,3 % 1,9 % 1,4 % 3,3 % 1,9 % 1,4 % 3,3 %

Physische/psychische Belastung 20,2 % 12,1 % 32,2 % 20,5 % 12,0 % 32,5 % 22,2 % 11,3 % 33,4 %

Mehrlingsschwangerschaft 1,1 % 0,3 % 1,4 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % 1,1 % 0,3 % 1,4 %

Probleme nach schwangerschaftsabbruch 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,4 %

Probleme nach fehl- und totgeburt 1,6 % 1,2 % 2,8 % 1,5 % 1,1 % 2,6 % 1,6 % 1,1 % 2,7 %

Fragen zu Vorsorge/Schwangerschaft/Geburt 24,2 % 14,2 % 38,4 % 23,2 % 14,8 % 38,1 % 23,3 % 15,0 % 38,3 %

Beziehung zum Partner

Probleme in der Partnerbeziehung 5,4 % 4,1 % 9,5 % 5,4 % 4,4 % 9,8 % 6,3 % 4,8 % 11,1 %

drängen zum abbruch durch Partner 0,5 % 0,4 % 0,9 % 0,5 % 0,4 % 0,9 % 0,7 % 0,4 % 1,2 %

Familienplanung/Empfängnisregel./Verhütung 3,7 % 5,3 % 9,0 % 3,1 % 4,7 % 7,8 % 3,2 % 5,0 % 8,2 %

sexualität 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,5 %

trennung/Verlassen werden 4,8 % 3,5 % 8,2 % 4,6 % 3,4 % 8,0 % 5,6 % 3,7 % 9,3 %

Übergang zur elternschaft 6,4 % 3,9 % 10,3 % 6,6 % 3,9 % 10,4 % 6,9 % 4,5 % 11,4 %

fortsetzung der tabelle auf folgeseite
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Problemlagen von Klent/inn/en, die 
im Erhebungsjahr in Beratung waren 
(episodenbezogen), Mehrfachnennungen möglich

2017 2016 2015

Anlass Verlauf Gesamt Anzahl Verlauf Gesamt Anzahl Verlauf Gesamt

Beziehung zu Eltern/Familie/Kindern

Probleme in der beziehung zu den eltern 1,9 % 1,9 % 3,7 % 1,8 % 1,8 % 3,6 % 2,2 % 2,2 % 4,4 %

drängen zum abbruch durch die familie 0,3 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,5 %

erziehungssituation 3,1 % 3,3 % 6,3 % 2,7 % 3,1 % 5,9 % 3,2 % 3,5 % 6,7 %

Beziehung zum sozialen Netz

Fehlende Unterstützung durch soziales Umfeld 11,4 % 7,1 % 18,5 % 10,5 % 7,0 % 17,5 % 10,8 % 6,7 % 17,6 %

Berufliche Situation

Berufs- und Ausbildungssituation 13,7 % 12,1 % 25,9 % 13,2 % 11,6 % 24,8 % 15,4 % 11,7 % 27,0 %

Arbeitslosigkeit 8,1 % 5,5 % 13,6 % 8,0 % 5,6 % 13,7 % 9,7 % 6,0 % 15,8 %

Vereinbarkeit von familie und beruf 8,4 % 6,5 % 14,9 % 7,8 % 6,2 % 14,0 % 8,4 % 6,5 % 14,9 %

sorge um Kinderbetreuung 4,7 % 3,8 % 8,5 % 4,2 % 3,6 % 7,8 % 4,6 % 4,0 % 8,6 %

Finanzielle Situation

Finanzielle Situation (allgemein) 73,8 % 7,6 % 81,4 % 72,6 % 7,4 % 80,0 % 74,7 % 6,7 % 81,4 %

Überschuldung 3,8 % 2,2 % 6,0 % 3,8 % 2,3 % 6,2 % 4,7 % 2,5 % 7,2 %

Fragen zu sozialrechtlichen Ansprüchen usw. 54,3 % 16,8 % 71,1 % 53,1 % 17,3 % 70,4 % 54,7 % 16,8 % 71,5 %

Wohnsituation

Wohnsituation (allgemein) 13,8 % 10,9 % 24,8 % 12,0 % 10,8 % 22,7 % 13,2 % 10,6 % 23,7 %

wohnungssuche 7,9 % 4,8 % 12,7 % 7,2 % 4,4 % 11,6 % 8,1 % 4,2 % 12,3 %

Rechtliche Situation

fehlende Krankenversicherung 0,7 % 0,4 % 1,1 % 0,7 % 0,4 % 1,1 % 0,5 % 0,3 % 0,7 %

Rechtliche Situation (allgemein) 16,3 % 8,9 % 25,2 % 15,2 % 8,7 % 24,0 % 16,3 % 9,3 % 25,6 %

adoption 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %

Situation als Migrant/in

Probleme als Migrant/in, Asylbewerber/in 14,0 % 7,6 % 21,6 % 14,4 % 7,0 % 21,3 % 11,1 % 4,9 % 16,0 %

illegaler aufenthalt 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,3 %

Fehlende Sprachkenntnisse 12,8 % 9,7 % 22,5 % 12,3 % 9,4 % 21,6 % 8,9 % 6,7 % 15,6 %

Sonstiges 7,2 % 2,5 % 9,7 % 6,6 % 2,4 % 9,0 % 6,8 % 2,5 % 9,3 %

Keine (einzige) nennung 3,2 % 51,1 % 1,6 % 4,6 % 51,4 % 2,4 % 3,5 % 52,6 % 2,0 %

Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

frauen und Männer geraten dann durch eine schwan-

gerschaft in kritische lebenskonstellationen, wenn die 

bisherigen eigenen ressourcen zur Problemlösung nicht 

mehr ausreichen oder versagen und damit die eigene 

handlungsfähigkeit beeinträchtigt ist. familiengründung 

kann aufgrund der sich verändernden einkommens- 

und finanzbedarfssituation, je nach haushalts- und er-

werbsorganisation oder auch betreuungssituation zu 

einem lebenszyklisch bedingten armutsrisiko werden.  

niedriges oder fehlendes einkommen, unsichere oder 

befristete arbeitsverträge, unzureichende bildung, be-

engte wohnverhältnisse, mangelnde Möglichkeiten der 

gesellschaftlichen teilhabe sowie das fehlen individu-

eller ressourcen und fähigkeiten, die für eine aktive 

lebensgestaltung notwendig sind, verschärfen die not-

lage und führen oftmals in eine unsichere lebenssitu-

ation. nicht gesicherte grundbedürfnisse und Ängste 

können zu psychischem druck oder Perspektivlosigkeit 

führen und die Paar- und eltern-Kind-beziehung belasten.  

das Zutrauen in die selbstwirksamkeit in der gegen-

warts- und Zukunftsgestaltung wird häufig als drastisch 

eingeschränkt erlebt. diese belastungen führen oftmals 
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35,8 % kein antrag gestelt
(44.263)

dazu, dass die selbsthilfefähigkeit von Zukunftsangst 

und lähmung überlagert wird. die auswertung der Pro-

blemfelder, die von den ratsuchenden in den beratungs-

prozessen benannt wurden, belegen diese thesen.

in jedem fünften beratungsfall wurde im Jahr 2017 Zu-

kunftsangst und angst vor Verantwortung thematisiert. 

in nahezu einem drittel aller beratungsfälle spielte die 

gesundheitliche/psychische belastung eine rolle. in über 

80 % der beratungsfälle wurden finanzielle Probleme und 

in über 70 % sozialrechtliche fragestellungen gegen-

stand der beratung. belastungssituationen verschärfen 

sich, wenn die wohnsituation als unzureichend empfun-

den wird (24,8 %), die berufs- und ausbildungssituation 

unbefriedigend ist (25,9 %) und soziale netzwerke fehlen 

(18,5 %). in mehr als jedem fünften beratungsfall wurden 

Probleme als Migrantin/asylbewerberin und sprachliche 

Probleme benannt.

die auswertung zeigt, dass viele ratsuchende mindes-

tens drei bedarfe in der beratung benennen: finanzielle  

hilfe, administrative hilfe und psychische belastung. 

werden diese bedarfe in der beratung zufriedenstellend  

behandelt, eröffnen sich oftmals Möglichkeiten für die  

bearbeitung  weiterer psychosozialer themen, die eben-

falls im beratungsprozess angesprochen werden können.

neben der Vermittlung von informationen, beratung und 

begleitung in allen eine schwangerschaft mittelbar und 

unmittelbar berührenden fragen gehört es zum ange-

botsspektrum der Katholischen schwangerschaftsbera-

tung, unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich zu 

den regelleistungen finanzielle hilfen zu vermitteln.

Dazu stehen den Schwangerschaftsberatungsstellen 

folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
■ anträge an die bundes-/landesstiftung
■ anträge an kommunale fonds
■ spenden

die Katholischen schwangerschaftsberatungsstellen haben  

außerdem die Möglichkeit, anträge an die bischöflichen 

fonds zu stellen, die in allen diözesen zur unterstützung 

von schwangeren frauen und familien in notsituationen  

eingerichtet wurden. der antrag auf eine finanzielle un-

terstützung zur babyerstausstattung ist oft der erste 

Zugang oder „türöffner“, um weiterführende beratung 

in anspruch zu nehmen. finanzielle hilfen und existenz-

sichernde Maßnahmen tragen wesentlich zur entlastung 

und teilweise zur deeskalation von Problemlagen bei. sie 

können unter bestimmten bedingungen bewilligt werden, 

sind aber immer nur ein baustein einer nachhaltigen hilfe- 

planung.

Finanzielle Hilfen

Beantragung von Mitteln (Episoden alle Beratungen, Tabelle 30)

53,9 %

11,9 %

1,4 %

1,2 %

1,6 %

bundes-/landesstiftung 
(66.544)

bischöflicher fonds
(14.731)

Kommunaler fonds
(1.751)

spenden
(1.947)

sonstige Quellen
(1.440)

2017
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Ziel der beratung ist es, die hilfesuchenden in ihrer  

finanz- und haushaltskompetenz zu stärken und res-

sourcen in ihrem umfeld zu erschließen, um sie zu be-

fähigen, eigenständig ihre anliegen zu erledigen. der 

dreijahresvergleich zeigt, dass (relativ konstant) in fast 

zwei drittel aller beratungsfälle ein antrag auf finanzielle 

hilfen gestellt wurde. der anteil der anträge, die bei der 

bundes-/landesstiftung gestellt wurden, ist in den letz-

ten drei Jahren von 49,9 auf 53,9 % gestiegen. der anteil 

der gestellten anträge bei den bischöflichen hilfsfonds 

lag 2017 noch bei 11,9 %. damit wurden dort im Vergleich 

zu 2016 etwa 2000 anträge weniger gestellt. 

Anträge/Mittel (episodenbezogen)
2016 2015

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

kein antrag gestellt 44.592 35,3 % 42.767 36,7 %

(irgendein) antrag gestellt 81.514 64,6 % 73.605 63,2 %

  ■  davon bundes-/landesstiftung 67.607 53,6 % 58.104 49,9 %

  ■  davon kommunaler fonds 1.436 1,1 % 2.717 2,3 %

  ■  davon bischöflicher fonds 16.764 13,3 % 15.745 13,5 %

  ■  davon spenden 2.271 1,8 % 3.229 2,8 %

  ■  davon sonstige Quellen 1.718 1,4 % 1.767 1,5 %

Gesamt 126.236 100,0 % 116.451 100,0 %

Kooperation/Vernetzung und 
Weitervermittlung der Ratsuchenden 

Zum beratungs- und begleitungsverständnis der schwangerschaftsberatung gehört die Kooperation/Vernetzung mit 

anderen diensten und bei bedarf auch die weitervermittlung zu diesen. Kooperation/Vernetzung meint die konkrete 

Zusammenarbeit mit anderen sozialen diensten und einrichtungen, während weitervermittlung eine Vermittlung bei 

einer spezifischen fragestellung zur Problemlösung/bearbeitung an eine andere stelle bedeutet.

die schwangerschaftsberatungsstellen verfügen über umfassende Kenntnisse der jeweils regionalen beratungs- und 

sozialen dienstleistungsstellen und nehmen bei bedarf mit diesen stellen Kontakt auf.
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Kooperation und Vernetzung (Episoden alle Beratungen, Tabelle 31a)

Maßnahmen erfolgten in Kooperation mit 
(episodenbezogen), Mehrfachnennungen möglich 

2017 2016 2015

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

adoptionsvermittlung 76 0,1 % 81 0,1 % 69 0,1 %

agentur für arbeit 977 0,8 % 1.144 0,9 % 1.129 1,0 %

arbeitsgemeinschaft (arge) 9.376 7,6 % 8.559 7,0 % 8.915 7,7 %

allgemeine sozialberatung 2.175 1,8 % 2.418 2,0 % 2.438 2,1 %

Ärztliche/Psychotherapeutische Praxis 710 0,6 % 692 0,6 % 740 0,6 %

behindertenhilfe 94 0,1 % 89 0,1 % 108 0,1 %

ehe-/familien-/lebensberatung 243 0,2 % 266 0,2 % 238 0,2 %

ehrenamtliche/freiwilligenarbeit 3.493 2,8 % 4.044 3,3 % 2.942 2,5 %

elterngeldstelle 1.395 1,1 % nicht erhoben

fachteammitglieder 1.803 1,5 % 1.913 1,6 % 1.805 1,6 %

familienhebammen 1.399 1,1 % 662 0,5 % nicht erhoben

familienpflege 381 0,3 % 471 0,4 % 479 0,4 %

frauenhaus 148 0,1 % 153 0,1 % 171 0,1 %

frühe hilfen 1.571 1,3 % nicht erhoben

gesundheitsamt 174 0,1 % 189 0,2 % 144 0,1 %

hebammen/geburtsvorbereitung 6.748 5,5 % 7.246 5,9 % 7.239 6,2 %

hilfen zur erziehung 569 0,5 % 399 0,3 % 226 0,2 %

Jugendamt 2.228 1,8 % 2.295 1,9 % 2.405 2,1 %

Kinderbetreuung 602 0,5 % 568 0,5 % 528 0,5 %

Krankenhaus/fachklinik 2.677 2,2 % 2.501 2,0 % 2.214 1,9 %

Migrationsdienst 3.587 2,9 % 3.907 3,2 % 2.951 2,5 %

Pfarrgemeinde 1.416 1,1 % 1.478 1,2 % 1.497 1,3 %

schuldnerberatung 593 0,5 % 606 0,5 % 656 0,6 %

selbsthilfe/selbstorganisierte gruppen 528 0,4 % 684 0,6 % 610 0,5 %

sozialamt 1.872 1,5 % 2.791 2,3 % 1.904 1,6 %

wohnungsamt 944 0,8 % 921 0,7 % 952 0,8 %

andere schwangerschaftsberatungsstelle 904 0,7 % 871 0,7 % 829 0,7 %

andere/r (fach-)dienst/e 13.691 11,1 % 14.022 11,4 % 3.818 3,3 %

keine nennung einer Kooperationsart 86.307 69,9 % 88.351 71,9 % 87.512 75,1 %

Gesamt 123.492 100,0 % 126.236 100,0 % 116.451 100,0 %

der anteil der beratungsfälle, in denen keine Kooperation 

mit einem anderen dienst stattfand, hat sich deutlich re-

duziert – von 75,1 % im Jahr 2015 auf 69,9 % 2017.

bei mehr als 30 % fanden Kooperationen statt. die 

häufigsten nennungen sind zum einen die argen, die 

hebammen/geburtsvorbereitung, das Jugendamt, eh-

renamtliche/freiwilligenarbeit, die allgemeine sozial-

beratung, der Migrationsdienst, das Krankenhaus/die 

fachklinik und andere fachdienste. speziell die Koope-

ration mit anderen fachdiensten ist im Vergleich zu 2015 

stark gestiegen.. aufgrund der gestiegenen inanspruch-

nahme der beratung von frauen mit fluchterfahrung ist 

die notwendigkeit der Kooperation/Vernetzung mit den 

Migrationsdiensten und ehrenamtlicher helfer(innen) 

stärker in den fokus der beratungsstellen gerückt. in 

1.399 beratungsfällen fand in 2017 eine Kooperation mit 

familienhebammen statt. Manchen beratungsstellen ist 



31

es gelungen, familienhebammen anzustellen. die Kom-

bination aus psychosozialer schwangerschaftsberatung 

und begleitung durch eine familienhebamme stärkt rat-

suchende in belasteten lebenssituationen  darin, sich 

auf die geburt und das leben mit Kind vorzubereiten. 

die Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinden ist ebenso 

wie die mit der schuldner- und ehe/familienberatung er-

staunlich gering. es wird eine lohnende aufgabe sein, ge-

rade diese Kooperationsmöglichkeiten in der Qualifizie-

rung und im best-practice-austausch weiter zu stärken.

der anteil der weitervermittlung an andere dienste lag 2017 bei etwa 38 %. die häufigste nennung liegt bei der  

weitervermittlung zu hebammen/geburtsvorbereitung mit knapp 15 % und zur arge mit 14,9 %. 

Weitervermittlung der Ratsuchenden (Episoden alle Beratungen, Tabelle 32a)

Weitervermittlung in/zu 
(episodenbezogen), Mehrfachnennungen möglich 

2017 2016 2015

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

adoptionsvermittlung 60 0,0 % 41 0,0 % 37 0,0 %

agentur für arbeit 2.744 2,2 % 2.521 2,1 % 2.498 2,1%

arbeitsgemeinschaft (arge) 18.389 14,9 % 17.384 14,1 % 18.220 15,6 %

allgemeine sozialberatung 1.484 1,2 % 1.383 1,1 % 1.305 1,1 %

Ärztliche/Psychotherapeutische Praxis 1.096 0,9 % 1.036 0,8 % 1.122 1,0 %

behindertenhilfe 152 0,1 % 109 0,1 % 97 0,1 %

ehe-/familien-/lebensberatung 575 0,5 % 561 0,5 % 556 0,5 %

ehrenamtliche/freiwilligenarbeit 4.109 3,3 % 4.283 3,5 % 3.741 3,2 %

elterngeldstelle 5.396 4,4 % nicht erhoben

fachteammitglieder 679 0,5 % 800 0,7 % 920 0,8 %

familienhebammen 1.907 1,5 % 988 0,8 % nicht erhoben

familienpflege 402 0,3 % 426 0,3 % 500 0,4 %

frauenhaus 139 0,1 % 152 0,1 % 127 0,1 %

frühe hilfen 2.785 2,3 % nicht erhoben

gesundheitsamt 217 0,2 % 180 0,1 % 215 0,2 %

hebammen/geburtsvorbereitung 18.563 15,0 % 20.731 16,9 % 20.832 17,9 %

hilfen zur erziehung 743 0,6 % 675 0,5 % 467 0,4 %

Jugendamt 6.003 4,9 % 6.626 5,4 % 7.269 6,2 %

Kinderbetreuung 2.102 1,7 % 1.953 1,6 % 1.711 1,5 %

Krankenhaus/fachklinik 6.597 5,3 % 6.634 5,4 % 5.340 4,6 %

Migrationsdienst 3.065 2,5 % 2.986 2,4 % 2.455 2,1 %

Pfarrgemeinde 668 0,5 % 672 0,5 % 756 0,6 %

schuldnerberatung 1.178 1,0 % 1.233 1,0 % 1.311 1,1 %

selbsthilfe/selbstorganisierte gruppen 1.505 1,2 % 1.638 1,3 % 1.725 1,5 %

sozialamt 2.814 2,3 % 4.422 3,6 % 3.216 2,8 %

wohnungsamt 3.301 2,7 % 3.424 2,8 % 3.473 3,0 %

andere schwangerschaftsberatungsstelle 1.022 0,8 % 931 0,8 % 904 0,8 %

andere/r (fach-)dienst/e: 6.552 5,3 % 7.248 5,9 % 3.845 3,3 %

keine nennung einer weitervermittlung 76.574 62,0 % 78.758 64,1 % 71.933 61,8 %

Gesamt 123.492 100,0 % 126.236 100,0 % 116.451 100,0 %
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Beratungsmethoden

Episoden alle Beratungen, Tabelle 28a 

die einzelfallberatung ist die am häufigsten in anspruch 

genommene beratungsform. der wert lag in den letzten 

drei Jahren bei über drei Viertel aller beratungsfälle. der 

anteil der Paarberatungen lag in den letzten drei Jahren 

bei über 16 % und ist im Jahr 2017 auf 18,4 % gestiegen. 

Manche beratungsstellen halten im bereich der Paar-

beratung ein spezialisiertes angebot vor und beraten in 

gemischtgeschlechtlichen berater/innen-tandems.

Beratungsmethoden (episodenbezogen) 
Mehrfachnennungen möglich  

2016 2015

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

einzelberatung 94.067 76,5 % 88.769 78,4 %

Paarberatung 22.460 18,3 % 19.018 16,8 %

familienberatung 4.810 3,9 % 4.829 4,3 %

gruppenberatung 1.512 1,2 % 1.463 1,3 %

Krisenintervention 3.384 2,8 % 3.915 3,5 %

sonstige beratungsmethoden 2.902 2,4 % 2.353 2,1 %

Keine nennung einer beratungsmethode 5.592 4,5 % 4.976 4,4 %

Gesamt 122.942 100,0 % 113.189 100,0 %

18,4 %

3,8 %

79,5 %

2,1 %

2,1 %

einzelberatung
(95.596)

Paarberatung
(22.068)

familienberatung
(4.571)

gruppenberatung
(1.333)

Kriesen-
intervention

(3.175)

sonstige 
beratungsmethoden

(2.554)

Keine nennung 
einer beratungsmethode

(2.488)

1,1 % 2,6 %

2017
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Konkrete Hilfen 

Episoden alle Beratungen, Tabelle 29a

spezifisch für das Konzept der Katholischen schwan-

gerschaftsberatung ist seit ihren anfängen die enge 

Verknüpfung von psychosozialer beratung und der Ver-

mittlung konkreter hilfen, um den ratsuchenden umfas-

sende, passgenaue und individuelle unterstützung in der 

schwangerschaft und über die geburt hinaus anzubieten 

und somit die rahmenbedingungen von familien zu ver-

bessern. gemäß ihrem auftrag tragen die schwanger-

schaftsberatungsstellen neben der psychosozialen be-

gleitung zur sicherung der existenz werdender Mütter/

junger familien bei, informieren über familienunterstüt-

zende leistungen, unterstützen bei der durchsetzung 

von rechtsansprüchen und bei der häufig komplizierten 

antragstellung, vermitteln rechtsbegleitung, erwirken die 

einhaltung arbeitsschutzrechtlicher bestimmungen und 

vermitteln finanzielle unterstützung.

die informationsvermittlung spielt in der schwanger-

schaftsberatung insgesamt eine wesentliche rolle. ihr 

anteil lag in den letzten Jahren bei etwa 80 %. bei über 

einem drittel der beratungsfälle wurde in den letzten drei 

Jahren Kontakt mit einer behörde aufgenommen, um 

entweder direkt zu intervenieren oder aber um den Kon-

taktweg für die ratsuchende zu ebnen.
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Kontakthäufigkeit 

Episoden alle Beratungen, Tabelle 33

die durchschnittliche Kontakthäufigkeit lag in den letzten Jahren zwischen drei und vier Kontakten. es handelt sich 

um durchschnittswerte und bedeutet, dass es beratungsprozesse gibt, bei denen nach einem einmaligen gespräch 

der bedarf der ratsuchenden gedeckt werden konnte, es aber auch beratungsprozesse gibt, die über einen längeren 

Zeitraum dauern und sehr viel mehr Zeit und energie binden.

im bereich der durchsetzung von rechtsansprüchen lag 

der anteil in den letzten drei Jahren stabil bei über 20 %. 

dies ist ein insgesamt hoher wert. die beratungsstellen 

verfügen über eine hohe sozialhilferechtliche Kompetenz 

und expertise. die berater(innen) treten anwaltschaft-

lich für die rechte und ansprüche der ratsuchenden 

ein. gleichzeitig zeigt sich hier ein Missstand hinsichtlich 

gesetzgebung und Verwaltung darin, dass schwangere 

ratsuchende für die durchsetzung ihrer rechte gegen-

über behörden auf die unterstützung von beratungsstel-

len angewiesen sind. die Vermittlung von sachleistungen 

spielt im beratungsgeschehen eine nicht unerhebliche 

rolle. bei über einem fünftel der beratungsfälle wurden 

in den letzten drei Jahren sachleistungen in anspruch 

genommen. die unterstützung bei der wohnungssuche 

ist ebenfalls eine leistung, die die schwangerschafts-

beratungsstellen seit Jahren erbringen; die rückläufigen 

Zahlen bei der wohnraumbeschaffung deuten – ange-

sichts des hohen Problemdrucks, der dazu aus der be-

ratung berichtet wird (vgl. s. 15) darauf hin, dass hier die 

schwangerschaftsberatung an Kapazitäts- und Kompe-

tenzgrenzen stößt. eine gute Kultur der Zusammenarbeit 

mit anderen beratungsstellen wird angesichts der Kom-

plexität der Problemlagen immer wichtiger.

Information/Konkrete Hilfe/Unterstützung bei 
(episodenbezogen) Mehrfachnennungen möglich 

2016 2015

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

informationsvermittlung 101.144 80,1 % 94.181 80,9 %

behördenkontakt 40.200 31,8 % 37.142 31,9 %

wohnraumbeschaffung/-sicherung 5.746 4,6 % 7.153 6,1 %

schul-/berufsausbildung 1.452 1,2 % 1.560 1,3 %

Vermittlung von sachleistungen 24.374 19,3 % 24.004 20,6 %

arbeitsplatzproblemen/-suche 2.843 2,3 % 2.505 2,2 %

Kur- und erholungsmaßnahmen 1.750 1,4 % 1.691 1,5 %

durchsetzung von rechtsansprüchen 27.853 22,1 % 25.338 21,8 %

frühe hilfen 5.888 4,7 % *

sonstiges 26.284 20,8 % 24.368 20,9 %

keine nennung einer hilfe 15.406 12,2 % 14.505 12,5 %

Gesamt 126.236 100,0 % 116.451 100,0 %

* in der Kategorie „sonstiges“ enthalten
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5. 

ausblicK
die weiterentwicklung der beratung hin zu einer „blen-

ded counseling“ genannten beratung, die online-bera-

tung und Präsenzberatung qualifiziert verbindet, wird den  

fachdienst weiter beschäftigen. im Juni 2018 hat eine 

erfolgreiche fachwoche zum thema digitalisierung statt-

gefunden. 

die auskömmliche Verfügbarkeit von Mitteln der bundes-

stiftung Mutter und Kind ist für die arbeit der schwan-

gerschaftsberatung angesichts der konkreten notlagen –  

nicht zuletzt auch angesichts der zahlreichen ratsuchen-

den frauen mit flucht- und Migrationsgeschichte – von 

größter bedeutung. die politischen entscheidungsträger 

sind auf diese bedeutung intensiv hinzuweisen, um eine 

erhöhung der Mittel der bundesstiftung ebenso zu errei-

chen wie die Privilegierung der bundesstiftungsmittel im 

insolvenzrecht.

es gilt auszuloten, wie die erkenntnisse zum einsatz von 

Paten und Patinnen aus dem Projekt „frühe hilfen in der 

caritas“ auf die Zielgruppe der frauen und familien mit 

flucht- und Migrationshintergrund erweitert und ange-

passt werden können. der begonnene arbeitsprozess zur  

erarbeitung einer beratungskonzeption „beraten in ethi-

schen entscheidungskonflikten“ wird in 2018 fortgesetzt.

die befunde der statistik, die wieder den besonders 

hohen beratungsbedarf von frauen ohne abgeschlos-

sene berufsausbildung sichtbar machen, verweisen auf 

ganzheitliche unterstützungsbedarfe: die caritas ist ge-

fordert, teilhabechancen von Mutter und Kind mit ihren 

bildungsbiographien und beratungsbedarfen präventiv 

zu verknüpfen und dabei die beraterinnen der schwan-

gerschaftsberatung zu ermutigen, die Zusammenarbeit 

mit anderen kirchlichen unterstützungsangeboten (in den  

Pfarrgemeinden, in den eheberatungsstellen der diö-

zesen, in den schuldnerberatungsstellen der caritas...)  

weiter zu vertiefen und zu verbreitern.

die angesprochenen Praxiserfahrungen der schwanger-

schaftsberatung zum hebammenmangel und zur woh-

nungsnot unterstreichen diese notwendigkeit. 

Vorstand                                                8. oktober 2018
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